
Unterlagen zum Vertragsabschluss
Ihre Privathaftpflichtversicherung AS-6178259040   (bitte stets angeben)

Sehr geehrter Herr Kratz,

vielen Dank für Ihren telefonisch gestellten Versicherungsantrag und das Vertrauen, das Sie uns damit entge
genbringen.

Mit diesem Brief bekommen Sie Ihre Versicherungsunterlagen.

Diese Unterlagen enthalten: Darin finden Sie:

Informationsblatt zum
Versicherungsprodukt

Die wichtigsten Informationen zur abgeschlossenen Versicherung
wie z.B. Angaben zur Art der Versicherung, eine Beschreibung des ver
sicherten Risikos sowie der Leistungsausschlüsse.

Beitragsrechnung
(falls Beiträge fällig sind)

Die Details zu Ihrem Versicherungsbeitrag, d.h. wie viel Sie für wel
chen Versicherungsbaustein zahlen müssen und ob und wann Beiträge
fällig sind.

Versicherungsschein Den Nachweis über Ihren abgeschlossenen Versicherungsschutz mit
Informationen zum Vertragsinhalt wie z.B. der Versicherungsschein-
Nummer, dem Beginn und der Dauer sowie dem Umfang Ihrer Versi
cherung.

Versicherungsinformationen Informationen über Ihren Vertragspartner sowie zum Widerruf und
zu Beschwerden.

Bitte beachten Sie auch die Folgeseite Begrüßung und Übersicht Seite 1 von 2

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin

per E-Mail an
kradet11@web.de

Herrn
Detlef Kratz
Am Eichenquast 44
12353 Berlin

Es betreut Sie:
Hauptvertretung
Uwe Müller
Alfred-Kowalke-Str. 34
10315 Berlin
Tel. 0 30.51 73 84 60
Fax 0 30.51 73 84 62
mueller.uwe@allianz.de
www.uwe-mueller-allianz.de
 
 

Notfall-Telefon 0 08 00.11 22 33 44

Sachversicherung@allianz.de
www.allianz.de

Postanschrift:
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin

 Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr
Tel. 08 00.4 10 01 05
 Aus dem Ausland: Tel +49 89.2 07 00 29 00

Datum
09. Juli 2025, 15:10 Uhr
 

 



Diese Unterlagen enthalten: Darin finden Sie:

Versicherungsbedingungen Die allgemeinen vertraglichen Grundlagen, d.h. unter welchen Vor
aussetzungen Sie Versicherungsschutz haben. Die Versicherungsbe
dingungen, der Antrag und der Versicherungsschein legen den Inhalt
Ihres Vertrages fest.

Wir sind für Sie da.  

Persönlicher Kontakt Fragen Sie uns im
Onlineforum »Allianz hilft«

Wenn Sie Fragen haben, hilft Ihnen Ihre Allianz
Vertretung Uwe Müller gern weiter:
- telefonisch unter 0 30.51 73 84 60 sowie
- per E-Mail unter mueller.uwe@allianz.de

Wenn Sie Informationen rund ums Thema Versiche
rung und Vorsorge brauchen oder einfach nur eine
Frage haben, sind wir auch online für Sie da:
forum.allianz.de

Sie erreichen unseren Kundenservice außerdem
von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
- kostenfrei unter 08 00.4 10 01 05 sowie
- per E-Mail unter Sachversicherung@allianz.de

Sie können Ihre Fragen auch auf den Social-Media-
Seiten der Allianz stellen, unser Forum nimmt sie an.

Schaden melden - rund um die Uhr Unser Service für Sie

Am schnellsten melden Sie uns Ihren Schaden
online  rund um die Uhr unter www.allianz.de
Außerdem erreichen Sie uns kostenfrei aus dem In-
und Ausland unter dem
0 08 00.11 22 33 44

Auf unseren Ratgeberseiten unter allianz.de finden
Sie viele nützliche Informationen rund ums Thema
Sicherheit.
Ihre Versicherungsverträge verwalten Sie bequem
online auf allianz.de/meine-allianz

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern
sich darum, dass Ihre Ansprüche so schnell wie
möglich erfüllt werden.

Hier können Sie alle Dokumente zu Ihren Versiche
rungen einsehen und herunterladen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Allianz

Privathaftpflichtversicherung AS-6178259040
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 Privat-Haftpflichtversicherung  
 

Informationsblatt zum Versicherungsprodukt
 

 Allianz Versicherungs-AG, Deutschland  
 Privat-Haftpflicht Komfort 10/2019 

Dieses Informationsblatt soll Ihnen einen kurzen Überblick über das Versicherungsprodukt geben und ist daher nicht voll
ständig. Die vollständigen Informationen, die auch mit Ihnen getroffene individuelle Vereinbarungen berücksichtigen, finden
Sie in Ihren Vertragsunterlagen bestehend aus Versicherungsantrag bzw. Versicherungsangebot, Versicherungsschein und
Versicherungsbedingungen.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken des täglichen Lebens als
Privatperson, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich
sind.

Was ist versichert?

 Gegenstand der Privat-Haftpflichtversicherung
ist es, gegen Sie geltend gemachte Haftpflicht
ansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche
zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche
abzuwehren.
Die Privat-Haftpflichtversicherung umfasst die
wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privatle
bens, dazu gehören auch beispielsweise:

 Von Ihnen verursachte Schäden als Teil
nehmer:in im Straßenverkehr als Fußgän
ger:in oder Radfahrer:in
Von Ihnen verursachte Schäden bei der
Ausübung von Sport
Für Schäden durch Ihre Haustiere
Von Ihnen verursachte Schäden als Per
son, die in einer Wohnung oder eines Ein
familienhauses wohnt - egal, ob Sie Mie
ter:in oder Eigentümer:in sind.
Von Ihnen verursachte Schäden bei be
stimmten ehrenamtlichen Tätigkeiten
Von Ihnen verursachte Schäden an gelie
henen Gegenständen
Schäden durch den Verlust fremder
Schlüssel
Schäden während der Ausübung eines
Nebenberufs

Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf
weitere Personen erstrecken, wie zum Beispiel
Ihren Ehe- oder Lebenspartner:innen und Ihre
Kinder, sofern dies vereinbart ist.
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssum
men können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem
Versicherungsschein entnehmen.

 Was ist nicht versichert?

 x Beispielsweise:
 x Bestimmte Risiken aus beruflicher Tätigkeit

x Bestimmte Haushaftpflicht-, Grundstücks-
und Bauherrnrisiken

x Bestimmte Jagd-, Tier-, Kraftfahrzeug-,
Wasserfahrzeug- oder Luftfahrzeugrisiken

x Wohnungs- und Öltankrisiken sowie Risiken
aus dienstlicher bzw. beruflicher Tätigkeit
als Angehöriger des öffentlichen Dienstes,
sofern nicht gesondert vereinbart.

x Wir leisten für Schäden nur bis zu den ver
einbarten Versicherungssummen. Wenn Sie
eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist
diese bei jedem Versicherungsfall zu be
rücksichtigen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

 ! Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum
Beispiel:

 ! Vorsätzliche Handlungen
! Schäden zwischen Mitversicherten
! Schäden aus ungewöhnlicher und gefährli

cher Betätigung
! Schäden an hergestellten oder gelieferten

Sachen und Arbeiten
! Asbest
! Persönlichkeits- und Namensverletzungen
! Schäden aus Übertragung von Krankheiten

 Produktinformationsblatt Seite 1 von 3



Wo bin ich versichert?

 Die Privat-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufent
halts (zum Beispiel Urlaub, Schüleraustausch) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Welche Verpflichtungen habe ich?

 Sie haben beispielsweise die folgenden Pflichten:
- Sie müssen alle Fragen, die wir Ihnen im Antrag stellen, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
- Wenn sich nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung gefahrerhebliche Umstände ändern, müssen Sie uns dies un

verzüglich mitteilen.
- Sie müssen uns jeden Versicherungsfall unverzüglich anzeigen.
- Bei Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie nach Möglichkeit den Schaden abwenden und mindern.
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Welche Rechte wir gel-
tend machen können, hängt davon ab, welche Pflichten Sie im konkreten Fall verletzt haben und inwieweit Sie dies
zu vertreten haben. Unter bestimmten Voraussetzungen können wir z. B. teilweise oder vollständig leistungsfrei sein,
den Vertrag kündigen oder auch berechtigt sein, den Vertrag zu ändern. Weitere Einzelheiten können Sie Ziffer 5.2
Ihrer Privat-Haftpflichtversicherungsbedingungen entnehmen.

Wann und wie zahle ich?

 - Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zahlen, jedoch nicht
vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versiche
rungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein.

- Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

 - Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem Zeitpunkt, den Sie mit uns vereinbaren. Diesen finden Sie in Ihrem Ver
sicherungsschein. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig zahlen. Andernfalls
beginnt der Versicherungsschutz erst mit der vollständigen Zahlung des Beitrags.

- Der Vertrag wird für die Dauer abgeschlossen, die Sie mit uns vereinbaren. Diese finden Sie in Ihrem Versiche
rungsschein. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich Ihr Vertrag automatisch um je
weils ein Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

 - Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der Laufzeit kündigen. Außerdem haben Sie in besonderen Fällen
ein Recht zur Kündigung (zum Beispiel nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Beitragsanpassung oder
nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls).

- Die Kündigung muss uns mindestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer oder jedes darauf
folgenden Jahres zugehen.

- Die Kündigung bedarf der Textform, muss uns also zum Beispiel per Brief, E-Mail oder Telefax zugehen. Die
Kündigung kann aber auch online unter http://kuendigen.allianz.de/ erfolgen.

IPID-0142Z0 (02)
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Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin
 

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
 

DE10ZZZ00000051878

SA01A000000091109728

AS-6178259040

PE
SV
A0
26
20

Herr Detlef Kratz

Herr Detlef Kratz
Am Eichenquast 44
12353 Berlin

Berliner Volksbank

DE46100900001011829003

BEVODEBBXXX

- per Post an die Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin
- als Scan/Foto an Sachversicherung@allianz.de
- durch Rückgabe an Ihren Vermittler



Versicherungsschein
Privat-Haftpflichtversicherung  

Versicherungsschein-Nummer AS-6178259040 09. Juli 2025, 15:10 Uhr

Neuabschluss der beantragten Versicherung

Versicherungsnehmer:in

Detlef Kratz
Am Eichenquast 44
12353 Berlin
E-Mail: kradet11@web.de

Versicherer

Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin

0 08 00.11 22 33 44 (täglich rund um die Uhr)
Kundenservice Mo.-Fr. 8-20 Uhr
Tel. 08 00.4 10 01 05
Aus dem Ausland: Tel +49 89.2 07 00 29 00
Sachversicherung@allianz.de

Vermittler:in

Es betreut Sie:
Hauptvertretung
Uwe Müller
Alfred-Kowalke-Str. 34
10315 Berlin
Tel. 0 30.51 73 84 60
Fax 0 30.51 73 84 62
mueller.uwe@allianz.de
www.uwe-mueller-allianz.de
 
 

Versicherungsbeginn und Vertragsdauer

Versicherungsbeginn: 10. Juli 2025, 0 Uhr
Versicherungsablauf: 01. Oktober 2027, 0 Uhr

• Schließt diese Versicherung nahtlos an eine Vorversicherung an, gilt: Dieser Versicherungsvertrag beginnt erst um 12
Uhr, wenn die Vorversicherung zu diesem Zeitpunkt endet. Das vereinbarte Vertragsende bleibt hiervon unberührt.

• Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig
zahlen.

• Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr gilt: Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr,
wenn weder Sie noch wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner bzw. der Vertragspartnerin
spätestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer oder jedes darauffolgenden Jahres in Textform zuge
hen. Näheres zur Kündigung des Vertrages können Sie Ihren Versicherungsbedingungen entnehmen.
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Versicherungsumfang

• Versichertes Risiko  

 Privat-Haftpflichtversicherung
 Versichert ist Ihre (Ihr Geburtsdatum 14.05.1946) gesetzliche Haftpflicht als Privatperson.
 Versicherter Personenkreis: Single

• Versicherte Leistungen  

 Deckungskonzept: Privat-Haftpflicht Komfort 10/2019

 Unsere Höchstersatzleistung je Schadensereignis beträgt 75.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermö
gensschäden.
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssum
men.

 Die Privat-Haftpflichtversicherung übernimmt berechtigte Schadensansprüche - und wehrt unberechtigte für Sie ab.
Mitversichert sind insbesondere auch:

• Mietsachschäden
• Drohnen
• Selbständige nebenberufliche Tätigkeiten
• Schlüsselverlust
• Neuwert statt Zeitwert
• Forderungsausfalldeckung
• Geldbeutelschutz

 Einschränkungen und weiterführende Erläuterungen dazu finden Sie in Ihren Versicherungsbedingungen.

• Sofortschutz (Differenzdeckung)
Ihr Versicherungsvertrag besteht bis zum Ablauf des bei Ihrem Vorversicherer bestehenden Vertrags (01.10.2025) als
kostenlose Differenzdeckung. Die Erläuterungen dazu finden Sie in Ihren Versicherungsbedingungen.

• Selbstbeteiligung  

 Es ist keine Selbstbeteiligung vereinbart worden.

Vorversicherungen / Vorschäden

Vorversicherung bei: ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Versicherungsscheinnummer: SV 96388520-641

Ablauf der Vorversicherung: 01.10.2025

Anzahl der Vorschäden in den letzten 5 Jahren: keine

Bitte informieren Sie uns, wenn die vorstehenden Angaben zu Vorversicherung und Vorschäden nicht korrekt oder unvoll
ständig sind.

Nachlässe

Kombinationsnachlass
Wir haben einen Beitragsnachlass von 5 % berücksichtigt. Möglich sind bis zu 20 % ab 5 Verträgen mit dreijähriger Ver
tragsdauer. Erläuterungen hierzu finden Sie am Ende des Dokuments unter "Hinweise zum Beitrag".

Privathaftpflichtversicherung AS-6178259040
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Hinweise zum Beitrag

Es wurde jährliche Zahlungsperiode vereinbart. Der Folgebeitrag ist jeweils am 01.10. jeden Jahres im Voraus zu zahlen.

Höhe des Beitrags

Nettobeitrag jährlich  Versicherungssteuer
(zur Zeit)

Versicherungsbeitrag
(einschl. Versicherungssteuer)

 in EUR in % in EUR in EUR
Privathaftpflichtversicherung 81,60 19,00 15,50 97,10

Gesamt   97,10

Falls Beiträge fällig sind, entnehmen Sie diese bitte der beigefügten Beitragsrechnung.

Erläuterungen zum Nachlass

Kombinationsnachlass
Der gewährte Nachlass ist abhängig von der Art oder der Anzahl der bestehenden Verträge. Bei einer dreijährigen Vertrags
dauer gewähren wir in den Linien Komfort und Premium:

• bei 2 Verträgen 5 % Nachlass
• bei 3 Verträgen 10 % Nachlass
• bei 4 Verträgen 15 % Nachlass
• ab 5 Verträgen 20 % Nachlass.

Wenn sich die Art oder Anzahl der bestehenden Verträge während der Vertragsdauer ändert, passen wir gleichzeitig den
Beitrag entsprechend an.

Folgende Art der Beitragszahlung haben Sie mit uns vereinbart:

Einzugsermächtigung / Bankverbindung
Den fälligen Beitrag ziehen wir wie vereinbart vom Konto
IBAN DEXXXXXXXXXXXXXXXX9003,
BIC BEVODEBBXXX,
lautend auf Herrn Detlef Kratz
bei der Berliner Volksbank ein.

• Die Mandatsnummer für diese Versicherung lautet SA01A000000091109728
• Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet DE10ZZZ00000051878

Versicherungsbedingungen

Vertragsgrundlagen sind neben dem Inhalt dieses Versicherungsscheins die Versicherungsbedingungen für Ihre Privat
haftpflichtversicherung Komfort 10/2019.

Privathaftpflichtversicherung AS-6178259040
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Datenschutz

Information zur Verwendung Ihrer Daten

Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung sind Vertrauenssache. Daher ist es für uns sehr wichtig, Ihre
Persönlichkeitsrechte zu respektieren. Das gilt insbesondere für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Allianz Versicherungs-AG (im Folgenden "der Versicherer"),
die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Allianz Versicherungs-AG  
10900 Berlin  
Telefon: 08 00.4 10 01 15  
E-Mail: Sachversicherung@allianz.de  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Die Erstellung von Angeboten sowie der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrages sind oh
ne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden "Daten") nicht möglich.

Zur Erstellung von individuellen Angeboten sowie zur Prüfung Ihres Antrags auf Versicherungsschutz benötigen
wir die von Ihnen gemachten Angaben und ggf. ergänzende Angaben Dritter, um das von uns zu übernehmen
de Risiko einschätzen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir Ihre Daten zur
Durchführung des Vertragsverhältnisses. Kommt der Vertrag nicht zustande, speichern wir Ihre Daten - in der
Unfallversicherung auch Ihre Gesundheitsdaten - drei volle Kalenderjahre für den Fall, dass Sie erneut Versi
cherungsschutz beantragen. Angaben zum Schaden- oder Leistungsfall benötigen wir etwa, um den Eintritt und
den Umfang des Versicherungsfalles sowie ggf. den Eintritt und die Abwicklung von Regressforderungen prüfen
zu können. Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung und Pflege der gesamten Kundenbeziehung,
beispielsweise für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für umfassende Auskunftserteilun
gen. Darüber hinaus benötigen wir Ihre Daten zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, zur Geschäftssteue
rung oder zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife und
Produkte sowie zu deren Kalkulation.

Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgeset
zes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die
"Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft"
verpflichtet, die gesetzliche Anforderungen für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im In
ternet unter www.allianz.de/datenschutz abrufen.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowie zur Durchführung
des Vertragsverhältnisses. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie Gesundheitsda
ten in der Unfallversicherung, erforderlich sind, benötigen wir grundsätzlich Ihre Einwilligung, es sei denn, es lie
gen die Voraussetzungen eines gesetzlichen Tatbestandes vor, z.B. bei der Erstellung von Statistiken.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu
wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten insbesondere durch Datenanalysen zur Missbrauchsbekämp

fung,
• für Markt- und Meinungsfragen,
• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Alli

anz in Deutschland und deren Kooperationspartner. Dabei betrachten wir Aspekte, wie das von Ihnen bei uns
gehaltene Produktportfolio und Ihre persönliche Situation, um Ihnen individuell passende Produktempfehlun
gen geben zu können,

• zur Aussprache von identischen Versicherungsangeboten der Allianz Direct Versicherungs-AG und Allianz
Versicherungs-AG über verschiedene (Online- und Offline-) Kanäle hinweg, um Kunden für kurzfristig aufein

Privathaftpflichtversicherung AS-6178259040
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anderfolgende Anfragen zu Allianz-Versicherungsprodukten mit denselben Risikofaktoren auf allen relevanten
Kanälen dieselben preislichen Konditionen anbieten zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten oder obliegender Beratungs
pflichten).

Gesellschaften der Allianz in Deutschland, die Stammdaten in gemeinsamen DV-Verfahren nutzen
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Allianz Deutschland AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Pension
Consult GmbH, Allianz Pensionsfonds AG, Allianz Pensionskasse AG, Allianz Private Krankenversicherungs-
AG, Allianz Versicherungs-AG, Allianz Direct Versicherungs-AG (Konzernunternehmen der Allianz SE), ADAC
Autoversicherung AG (ein Unternehmen der Allianz Gruppe), ADAC Zuhause Versicherung AG (ein Unterneh
men der Allianz Gruppe), Volkswagen Autoversicherung AG (ein Unternehmen der Allianz Gruppe) und
Deutsche Lebensversicherungs-AG.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Vermittler:
Der selbständige Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, mit welchem Inhalt der Vertrag geschlossen
wurde und dabei auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Darüber
hinaus übermitteln wir die zur Betreuung Ihrer Versicherungsverträge benötigten Daten an den zuständigen
Vermittler, der diese zu Beratungs- und Betreuungszwecken verarbeitet.

Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe sowie externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten auch externer Dienstleister.
Diese verarbeiten personenbezogene Daten in unserem Auftrag, z.B. im Rahmen von IT-Support und Hosting,
im Rahmen von vertriebs- und kundennahen Dienstleistungen oder Schadenmanagement. Mit diesen Auftrags
verarbeitern haben wir Verträge geschlossen (sog. "Auftragsverarbeitungsverträge"). Dies bedeutet, dass die
Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogenen Daten nur auf vereinbarte Art und Weise verarbeiten dürfen. Die
Auftragsverarbeiter werden Ihre personenbezogenen Daten nur an uns und keine anderen Stellen oder Organi
sationen weitergeben. Sie kümmern sich zudem darum, dass notwendige technisch-organisatorische Maßnah
men ergriffen werden, um Ihre Daten sicher zu verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur
solange, wie wir es angewiesen haben.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
www.allianz.de/datenschutz entnehmen.

Rückversicherer:
Einige der von uns übernommenen Risiken versichern wir zusätzlich bei speziellen Versicherungsunternehmen
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversi
cherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen
kann. Sollte ein Rückversicherer in Ihrem Fall involviert sein, werden Sie eigens informiert.
Zudem ist es in Einzelfällen möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonde
ren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung unterstützt.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre Daten an weitere Empfänger übermitteln, z.B. an Behörden zur Erfüllung ge
setzlicher Mitteilungspflichten.

Dauer der Datenspeicherung
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre Daten, so
weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch sowie der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen danach
bis zu zehn volle Jahre.
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Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter be
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitge
stellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir
Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Adresse, mit dem Zusatz "An den
Datenschutzbeauftragten".

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zustän
dige Behörde ist:
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unter
stützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten
mit dem HIS erforderlich. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den beiliegenden Hinweisen zum
HIS.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungs
falls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen insbesondere in der Kfz-Haftpflichtversicherung not
wendig ist, fragen wir bei der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Informatio
nen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.

Die infoscore Consumer Data GmbH verarbeitet personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern Informa
tionen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos z.B. bei Abschluss eines Versicherungsvertrages zur Verfü
gung zu stellen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verar
beitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und
sofern die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten
erfordern, nicht überwiegen. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirt
schaftlichem Risiko gegeben (z.B. Abschluss eines Versicherungsvertrages).

Nähere Informationen gem. Art 14 DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH stellt Ihnen diese hier
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben ge
nannten Kontaktinformationen anfordern.

Soweit darüber hinaus Bonitätsauskünfte eingeholt werden sollen, erheben wir Informationen nur mit Ihrer aus
drücklichen Einwilligung.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir nach dem 25.05.2018 Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Da
tenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unterneh
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese können Sie
dann im Internet unter www.allianz.de/datenschutz abrufen oder bei uns anfordern.
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Automatisierte Einzelfallentscheidungen
In der Risikoprüfung nutzen wir auch automatisierte Verfahren zur Einschätzung individueller Risiken. Auf Basis
Ihrer Angaben bei Antragstellung entscheiden wir dann automatisiert, zu welchen Bedingungen Versicherungs
schutz geboten werden kann, wie z.B. über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.

Die automatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Prüfung
und Gewichtung der Informationen.

Dabei ist das Ergebnis der Risikoprüfung auf das jeweilige Produkt abgestimmt mit folgenden Prüfungsergeb
nissen:

• ohne Erschwernis oder
• nicht versicherbar oder
• Prüfung im Innendienst.

Unsere Annahmeentscheidungen sind auf statistische Datenmodelle und Expertenwissen gestützt, die kontinu
ierlich weiterentwickelt werden und die Basis unserer Risikoprüfung bilden.

Automatisierte Entscheidungen über Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen beruhen auf den von Ihnen
mitgeteilten Informationen und eingereichten Unterlagen und den mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinba
rungen, wie dem Versicherungsvertrag und den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Des Weiteren werden
branchenspezifische Veröffentlichungen und Empfehlungen zur Kalkulation herangezogen. Beispielsweise bei
Glasschäden in der Kfz-Kaskoversicherung von den Kraftfahrzeugherstellern erstellte Empfehlungen zu Preisen
und Vorgaben zu Reparaturdauer und -methodik und der Gebührenordnung der Tierärzte bei der Tierkranken
versicherung.

In der Tierkrankenversicherung findet die Anspruchsprüfung mittels automatisierter Texterkennung und -verar
beitung statt.

Sie haben das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung
des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung.

Wenden Sie sich hierfür bitte an sachschaden@allianz.de (Ansprüche auf Versicherungsleistungen) oder an da
tenschutz@allianz.de (Risikoprüfung).

Privathaftpflichtversicherung AS-6178259040

Versicherungsschein Seite 7 von 11

mailto:sachschaden@allianz.de
mailto:datenschutz@allianz.de
mailto:datenschutz@allianz.de


Hinweis- und Informationssystem (HIS)

Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der
Art. 13 und 14 DSGVO
 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im
Rahmen der Schadenbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse
des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschrif
ten) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand die
ser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im "Hinweis- und Informationssystem der
Versicherungswirtschaft" (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßig
keiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren
Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem
einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Ein
meldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungs
unternehmen, übermittelt. Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.informa-
his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem
HIS der Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirt
schaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei die
sen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z.B. Mehr
fachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten kön
nen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist
zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versicherungsvertrages
oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen
für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS GmbH - abhängig von der Versicherungsart bzw. -
sparte - die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburts
datum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z.B. Fahrzeug- bzw. Ge
bäudeinformationen) sowie das anfragende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung,
über die Sie gegebenenfalls von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert werden, speichert die in
forma HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern
solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. Zu Fahrzeugen sind ggf. z.B. Totalschäden, fiktive Abrech
nungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind
Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.
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Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in Deutschland sowie im Einzelfall im Rah
men von Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden.

Dauer der Datenspeicherung

Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine
bestimmte Zeit.
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht.
Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:
Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden
am Ende des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeit
raum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der perso
nenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 10 Jahre.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung
der Verarbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter
der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für
die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde - Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-
Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für
das Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen
Situation der betroffenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse widersprochen wer
den.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ih
rem Gebäude gespeichert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS
GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu be
rücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünf
te erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Miss
brauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:

• Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum
• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre
• Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheini

gung I. oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.
• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Doku

ments erforderlich, das das Eigentum belegt (z.B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie
der informa HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können
die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH be
antragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten

informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Telefon: +49 611 880 87 00
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Daten
schutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de
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Bitte beachten

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wi
derrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der
Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Allianz Ver
sicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München oder per E-Mail an
Sachversicherung@allianz.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zu
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 0,27 EUR pro Tag. Der Versi
cherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn
er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart
noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
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Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen
aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist

auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versiche

rer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertre
tungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des

Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln aus

zuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein ge
nauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des
Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;
7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungs

schutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;
8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Na

men und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließ
lich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa
tionen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

9. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
10. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Ver

tragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Ab
schluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

12. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zustän
dige Gericht;

13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden,
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit
dieses Vertrags zu führen;

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

09. Juli 2025
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
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Versicherungsinformationen
der Allianz Versicherungs-AG ALLG 1266/07

Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur gewünschten Versicherung.

Wer ist Ihr Vertragspartner?

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 80802 München.
Sitz der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister München unter der Nummer HRB
75727. Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot und Ih
rem Versicherungsschein genannt. Wir sind ein Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen.

Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt?

Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag bzw. sobald Sie unser Angebot angenommen haben. Die Annahme
erklären wir in der Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins.
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches Recht. Alle
Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem Ver
tragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache.

Was gilt für das Widerrufsrecht?

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Ihnen

- der Versicherungsschein,
- die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedin

gungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
- der Widerrufsbelehrung,
- bei Verbrauchern das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
- und die weiteren Informationen die nach der VVG-Informationspflichtenverordnung mitzuteilen sind,

jeweils in Textform zugegangen sind. Nähere Informationen zum Fristbeginn finden Sie in der Widerrufsbelehrung.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Allianz
Versicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München oder per Fax an
0800/4400/101 und aus dem Ausland per Fax an 0049/89/207002911 oder per E-Mail an Sachversicherung@allianz.de.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zu
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des Versicherungsschutzes je nach gewünschter
Zahlungsperiode um folgenden Betrag: 1/30 des Monatsbeitrags, 1/90 des vierteljährlichen Beitrags, 1/180 des halbjährli
chen Beitrags bzw. 1/360 des Jahresbeitrags. Ist der Beitrag einmalig für eine abweichende Zahlungsperiode zu entrichten,
darf der Versicherer pro Tag des Versicherungsschutzes einen Betrag von 1/x (x = Anzahl der Tage der beantragten Versi
cherungsdauer) des Einmalbeitrags einbehalten. Die Zahlungsperiode sowie den Versicherungsbeitrag können Sie dem An
trag sowie dem Versicherungsschein entnehmen.

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp
fangene Leistungen zurückzugewährende und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn
er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart
noch verlangt werden.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer
Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag
weiter.
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Welche Laufzeit gilt für den Vertrag und wie kann dieser beendet werden?

Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können sowie Informationen zu etwaigen Vertragsstrafen ent
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot, Ihrem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbe
dingungen.

An wen können Beschwerden gerichtet werden?

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie
sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler oder auch gerne an uns. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu finden
und unseren Service zu optimieren.

Alternativ besteht für Sie auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen durchzu
führen (Anschrift: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Website:
www.versicherungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Bitte be
achten Sie, dass das Beschwerdeverfahren nur von Verbrauchern durchgeführt werden kann. Zudem darf der Beschwerde
wert 100.000 EUR nicht übersteigen. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, gleichgültig wie sie ausfällt, nicht
zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren Gunsten,
sind wir an diese Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000 EUR nicht überschreitet. Bei Beschwerden
über einen Versicherungsvermittler oder -berater können Sie sich unabhängig vom Beschwerdewert an den oben bezeich
neten Ombudsmann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fällen einen
unverbindlichen Schlichtungsvorschlag.

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Re
ferat VBS 4, Graurheindorfer Str.108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Website: www.bafin.de. Im Fall einer Be
schwerde können Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden.

Versicherungsinformationen der Allianz Versicherungs-AG
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Versicherungsbedingungen für Ihre

Privat-Haftpflichtversicherung Komfort
  
 Das Wichtigste in Kürze:

Ihre Privat-Haftpflichtversicherung bietet Ihnen und den mitversicherten Personen Schutz
bei Ansprüchen Dritter aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson. Denn wer
einem anderen einen Schaden zufügt, ist meist gesetzlich dazu verpflichtet, für diesen
Schaden aufzukommen. Wenn die Ansprüche des Dritten gerechtfertigt sind, übernehmen
wir die Regulierung des Schadens. Sollten die Ansprüche unberechtigt sein, wehren wir sie
ab und verteidigen Sie auch auf unsere Kosten vor Gericht.

Grundlage für Ihren Vertrag sind diese Versicherungsbedingungen. Sie setzen sich zusam
men aus den Regelungen zur Privat-Haftpflichtversicherung sowie den jeweils dazu abge
schlossenen Zusatzbausteinen.

Die Versicherungsbedingungen, der Antrag und der Versicherungsschein legen den Inhalt
Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung fest. Sie sind wichtige Dokumente. Bitte lesen Sie die
Versicherungsbedingungen daher gründlich durch. Bewahren Sie diese sorgfältig auf. Vor
allem nach einem Schadenfall können Sie dann alles Wichtige noch einmal nachlesen.

  

Was tun, wenn ein Schaden passiert ist? Bitte benachrichtigen Sie uns möglichst schnell.
Wir klären dann mit Ihnen das weitere Vorgehen. Wie Sie uns erreichen können, finden Sie
in Ihrem Versicherungsschein. Oder nutzen Sie den Allianz Online Schadenservice auf
www.allianz.de.

  
 

Was ist was? - Wichtige Begriffe

Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb dienen die folgenden rechtlich unverbindlichen Begriffser
läuterungen Ihrem besseren Verständnis. Außerdem erklären wir bestimmte Fachbegriffe oder erläutern sie durch
Beispiele.

Wichtige Begriffe Was ist das genau?

Versicherungsnehmer:in Das sind Sie als unser Vertragspartner bzw. unsere Vertragspartnerin und Käufer
bzw. Käuferin des Versicherungsschutzes.

Dritte Als Dritte bezeichnen wir alle Personen außer den Versicherten und uns. Meist ist
der Geschädigte bzw. die Geschädigte oder der Anspruchssteller bzw. die An
spruchsstellerin gemeint.

Ausschlüsse Nicht alles was passiert ist vom Versicherungsschutz Ihrer Haftpflichtversicherung
umfasst. Was nicht versichert ist, zeigen wir Ihnen im Abschnitt Leistungsaus
schlüsse und Leistungseinschränkungen. Nicht versichert ist zum Beispiel Vorsatz.
Zusätzlich können sich Leistungseinschränkungen auch direkt aus der Beschrei
bung der versicherten Risiken ergeben.

Obliegenheiten Obliegenheiten beschreiben Ihre Verhaltenspflichten, die Sie vor, während und
nach einem Versicherungsfall beachten müssen. So müssen Sie zum Beispiel Aus
künfte wahrheitsgemäß erteilen und nach Möglichkeit für die Minderung des Scha
dens sorgen. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, gefährden Sie Ihren Versiche
rungsschutz.
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Für den schnellen Überblick:
Hier erfahren Sie, was in Ihren Versicherungsbedingungen wo geregelt ist.
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Privat-Haftpflichtversicherung Komfort

Privat-Haftpflichtversicherung Komfort
1 Wer ist versichert?

1.1 Versicherungsnehmer:in

Der Schutz der Privat-Haftpflichtversicherung (nachfolgend als "Privat-Haftpflicht" bezeichnet) gilt für Sie als unseren Versicherungsnehmer
bzw. unsere Versicherungsnehmerin. Von Ihrer Privat-Haftpflicht profitieren aber auch andere Personen, die zum Beispiel mit Ihnen zusam
menleben (Mitversicherte). Die Versicherungsleistung können aber nur Sie geltend machen.

1.2 Mitversicherte

Sie können in der Privat-Haftpflicht wählen, welche Personen mitversichert sein sollen. Hierfür bieten wir die folgenden Varianten an.

Bitte beachten Sie:
Welche Variante Sie versichert haben, steht in Ihrem Versicherungsschein.

Variante Wer ist versichert?

Single In dieser Variante sind nur Sie als unser Versicherungsnehmer bzw. unsere Versicherungsnehmerin
versichert.

Single mit Kind(ern) In dieser Variante sind neben Ihnen als unser Versicherungsnehmer bzw. unsere Versicherungsneh
merin Ihre Kinder mitversichert, egal wo diese wohnen.

Beispiel: leibliche Kinder, Adoptiv-, Pflege-, Stiefkinder

Für Kinder, die nicht bei Ihnen wohnen, gilt: Die Mitversicherung endet nach dem Abschluss ihres
Studiums oder ihrer Ausbildung, sobald diese zu arbeiten beginnen. Dies ist der Fall, wenn:

• die Kinder zum ersten Mal eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit (nicht nur Nebenjob) aus
üben und

• sie dabei ein eigenes Einkommen erzielen.

Beispiel: Ihre Tochter wohnt während des Studiums nicht bei Ihnen. Dennoch ist sie bei Ihnen mitver
sichert. Nach ihrem Studium beginnt sie eine Festanstellung in einer Firma. Sie ist nun nicht mehr bei
Ihnen mitversichert und benötigt eine eigene Privat-Haftpflicht.

Sind Ihre Kinder in einer Pflegeeinrichtung untergebracht, sind diese immer mitversichert.

Paar In dieser Variante sind neben Ihnen als unser Versicherungsnehmer bzw. unsere Versicherungsneh
merin mitversichert:

• Ihr Ehepartner bzw. Ihre Ehepartnerin oder Ihr eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre eingetrage
ne Lebenspartnerin, egal wo diese Person wohnt, oder

• Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin, der bzw. die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei Ih
nen mit Erstwohnsitz gemeldet ist. Ist Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin in einer Pflegeeinrichtung un
tergebracht, ist er bzw. sie auch mitversichert.

Ihre Kinder oder die Kinder Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin sind in dieser Variante nicht mitversi
chert.

Familie In dieser Variante sind neben Ihnen als unser Versicherungsnehmer bzw. unsere Versicherungsneh
merin mitversichert:

a) Ehepartner:in / Lebenspartner:in

Mitversichert sind auch:

• Ihr Ehepartner bzw. Ihre Ehepartnerin oder Ihr eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre eingetrage
ne Lebenspartnerin, egal wo diese Person wohnt, oder

• Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin, der bzw. die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei Ih
nen mit Erstwohnsitz gemeldet ist. Ist Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin in einer Pflegeeinrichtung un
tergebracht, ist er bzw. sie auch mitversichert.

b) Kinder

Mitversichert sind Ihre Kinder und die Kinder Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin, egal wo diese woh
nen:

Beispiel: leibliche Kinder, Adoptiv-, Pflege-, Stiefkinder
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Für Kinder, die nicht bei Ihnen wohnen, gilt: Die Mitversicherung endet nach dem Abschluss ihres
Studiums oder ihrer Ausbildung, sobald diese zu arbeiten beginnen. Dies ist der Fall, wenn:

• die Kinder zum ersten Mal eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit (nicht nur Nebenjob) aus
üben und

• sie dabei ein eigenes Einkommen erzielen.

Beispiel: Ihre Tochter wohnt während des Studiums nicht bei Ihnen. Dennoch ist sie bei Ihnen mitver
sichert. Nach ihrem Studium beginnt sie eine Festanstellung in einer Firma. Sie ist nun nicht mehr bei
Ihnen mitversichert und benötigt eine eigene Privat-Haftpflicht.

Sind Ihre Kinder in einer Pflegeeinrichtung untergebracht, sind diese immer mitversichert.

c) Sonstige Personen

Mitversichert sind auch:

• Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben und mit Erstwohnsitz dort gemeldet sind
Beispiel: Ihre Eltern/Großeltern, die Enkel Ihres Partners

• die Eltern oder Großeltern von Ihnen oder Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin, die in einer Pflege
einrichtung untergebracht sind

1.3 Schutz für sonstige Personen

Mitversichert sind immer auch die nachfolgend genannten Personen:

Personen Wer ist damit gemeint?

Au-pairs und andere vor
übergehend in Ihren Haus
halt eingegliederte Personen

Mitversichert sind Personen, die bis zu einem Zeitraum von einem Jahr bei Ihnen leben und in Ihren
Haushalt eingegliedert sind. Dies sind insbesondere:

• Au-pairs
• Austauschschüler:innen

Es besteht kein Versicherungsschutz, soweit eine anderweitige Haftpflichtversicherung eintrittspflich
tig ist (Subsidiarität).

In Ihrem Haushalt beschäftig
te Personen

Mitversichert sind Personen, die in Ihrem Haushalt angestellt oder beschäftigt sind, während der
Ausübung ihrer Tätigkeit für Sie.

Beispiel: Ihre angestellte Haushaltshilfe oder Ihre Kinderbetreuerin ist mitversichert.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Mitversichert sind auch Personen, die gefälligkeitshalber in Ihrem Haushalt Dienste für Sie über
nehmen.

Beispiel: Der Nachbar, der während Ihres Urlaubs Ihr Haus betreut, ist mitversichert.

Notfallhelfer:in Mitversichert sind Personen, die Ihnen oder mitversicherten Personen bei Notfällen Hilfe leisten. Er
setzt werden auch Aufwendungen, die der helfenden Person durch die freiwillige Hilfeleistung für
die versicherten Personen entstanden sind.

Beispiel: Beim Versuch, Ihnen nach einem Skiunfall zu helfen, schädigt der Helfer einen anderen
Skifahrer.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Nicht mitversichert sind berufliche oder ehrenamtliche Helfer:innen, zum Beispiel Rettungssanitä
ter:innen oder Feuerwehrleute.

1.4 Ansprüche der Versicherten untereinander

Mit Ihrer Privat-Haftpflicht versichern Sie sich gegen Ansprüche Dritter. Nicht versichert sind daher:

• Ansprüche der mitversicherten Personen gegen Sie
• Ihre eigenen Ansprüche gegen mitversicherte Personen
• Ansprüche von mitversicherten Personen untereinander

Beispiel: Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie das Smartphone Ihrer mitversicherten Ehefrau beschädigt haben.
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Versicherungsschutz besteht jedoch bei Personenschäden für Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, pri
vaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden aufgrund eines gesetzlichen Forde
rungsübergangs. Voraussetzung ist, dass Schädiger bzw. Schädigerin und geschädigte Person nicht als Familienangehörige in häuslicher
Gemeinschaft zusammenleben.

Beispiel: Sie haben Ihre mitversicherte Haushaltsangestellte verletzt. Die Berufsgenossenschaft verlangt von Ihnen die Behandlungskosten
zurück.

1.5 Rechte und Pflichten von mitversicherten Personen

Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auch auf mitversicherte Personen anzuwenden. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind so
wohl Sie als Versicherungsnehmer:in als auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich Ihnen zu.

2 Was ist versichert und was nicht?

2.1 Versichertes Risiko

Die Privat-Haftpflicht bietet Schutz bei Haftpflichtansprüchen Dritter gegen Sie und die mitversicherten Personen.

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen Ihre gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen Lebens

• als Privatperson,
• nicht jedoch aus den Gefahren eines Berufes oder Gewerbes.

Versicherungsschutz besteht, wenn alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Ein Dritter macht Schadenersatzansprüche gegen Sie geltend.
• Es handelt sich um gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts.
• Das Schadenereignis ist während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten (Versicherungsfall).
• Folge des Schadenereignisses ist ein Personen-, Sach- oder sich daraus ergebender Vermögensschaden.

Das Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha
denverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

2.2 Besonderer Leistungsumfang bei einzelnen privaten Haftpflichtrisiken

Nachfolgend finden Sie die besonderen Regelungen zu einzelnen Haftpflichtrisiken.

2.2.1 Versicherungsschutz als Haus-, Wohnungs- oder Grundbesitzer:in

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Haus, Wohnung und sonsti
ge selbstgenutzte Immobilien
im Inland

Sie sind Mieter:in oder Eigentümer:in folgender ausschließlich zu eigenen privaten (Wohn-) Zwecken
verwendeter inländischer Immobilien:

• ein Haus (Einfamilien- oder Zweifamilienhaus)
• ein Wochenend- oder Ferienhaus
• eine oder mehrere Wohnungen, wenn diese zu eigenen Wohnzwecken oder als Ferien- oder Wo

chenendwohnung genutzt werden
• ein Kleingarten
• ein auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierter Wohnwagen
• sonstige Räume, die zu den versicherten Immobilien gehören oder die Sie darüber hinaus für pri

vate Zwecke anmieten, zum Beispiel Kellerräume oder in einem Nachbarhaus angemietete Hobby
räume

Beispiel: Sie haben den Schnee vor Ihrem Haus nicht geräumt und ein Passant rutscht aus.

Mitversichert sind die den vorgenannten Immobilien zugehörigen und Ihnen gehörenden Außenanla
gen, zum Beispiel Garagen, Gartenhäuser und Gärten.

Beispiel: Ein Kind fällt in Ihren nicht abgesicherten Gartenteich.

Versichert sind auch Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rück
stau des Straßenkanals.

Besonderheit bei Wohnungen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft: Versichert sind auch An
sprüche der Gemeinschaft gegen Sie wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Wir leis
ten jedoch nicht für Ihren Miteigentumsanteil.

Mitversichert ist jeweils auch Ihre gesetzliche Haftpflicht nach § 836 Absatz 2 BGB als früherer Besit
zer bzw. frühere Besitzerin der genannten Immobilien (Nachhaftung). Voraussetzung hierfür ist aber,
dass der Besitzwechsel während der Wirksamkeit dieser Versicherung erfolgt ist.
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Selbstgenutzte Ferienimmo
bilie im Ausland

Sie sind Eigentümer:in eines ausschließlich zu eigenen privaten (Wohn-) Zwecken verwendeten Wo
chenend- oder Ferienhauses in einem Staat der EU, in Norwegen oder Island.

Mitversichert sind auch die zugehörigen Außenanlagen, zum Beispiel Garagen, Gartenhäuser und
Gärten.

Gemietete Ferienimmobilien
im Ausland

Sie mieten oder nutzen vorübergehend eine Ferienimmobilie im Ausland.

Bauherr:in bei Umbauten
und Renovierungen

Sie bauen Ihre versicherte Immobilie um. Hierzu gehören auch Erweiterungs-, An- und Zusatzbauten,
Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten einschließlich der hierbei anfallenden Abbrucharbeiten.

Voraussetzung ist, dass der Charakter der Immobilie erhalten bleibt. Versichert ist zum Beispiel der
Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Zweifamilienhaus, nicht jedoch der Bau eines Mehrfamili
enhauses. Des Weiteren darf die Nutzungsart nicht verändert werden. Nicht versichert ist beispiels
weise der Umbau zu einer gewerblich genutzten Immobilie.

Grundbesitz und land- und
forstwirtschaftliche Grund
stücke

Sie sind Besitzer:in folgender im Inland gelegenen Grundstücke:

• unbebaute Grundstücke bis 3.000 qm
• ein land- oder forstwirtschaftlich genutztes Grundstück bis 1 ha

Voraussetzung ist, dass diese Grundstücke brach liegen oder von Ihnen ausschließlich für eigene
private Zwecke genutzt werden.

Versichert ist auch die Haftpflicht aus der Verpachtung des mitversicherten land- oder forstwirtschaft
lich genutzten Grundstücks.

Vermietete Zimmer, Wohn
einheiten und Einliegerwoh
nungen

Sie vermieten in Ihrem selbstbewohnten Einfamilien- oder Zweifamilienhaus oder Ihrer selbstbe
wohnten Wohnung an Privatpersonen:

• Wohnräume (Zimmer)
• Wohneinheiten
• Einliegerwohnungen

Beispiel: Durch Herunterfallen verletzt ein von Ihnen unsachgemäß befestigter Deckenleuchter ei
nen Untermieter.

Mitversichert ist auch die Vermietung von dazu gehörigen Garagen.

Anlagen zur
Energieversorgung:
Photovoltaik- und Geother
mieanlagen, Wallboxen

Sie betreiben eine der folgenden Anlagen zur Energieversorgung:

• Photovoltaikanlagen (auch Balkonkraftwerken), einschließlich der Einspeisung von Strom in das
Stromnetz

• Geothermieanlagen
• Wallboxen

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

• Ansprüche wegen Schäden, die während und durch das Errichten dieser Anlagen entstehen (ins
besondere durch Erdbohrungen)

• Ansprüche wegen Schäden an den Anlagen selbst
• Ansprüche des Netzbetreibers aus Vertragsangelegenheiten

2.2.2 Schäden an von Ihnen geliehenen oder gemieteten Sachen

In der Haftpflichtversicherung sind normalerweise Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen nicht versichert. Eine Ausnahme be
steht für Haftpflichtansprüche in folgenden Fällen:

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Schäden an Ihrer Mietwoh
nung/Ihrem Mietshaus

Sie mieten eine Immobilie und verursachen an ihr einen Schaden, zum Beispiel an Ihrer Mietwoh
nung, Ihrem gemieteten Haus oder einem Hotelzimmer.

Beispiel: Ihnen fällt im Bad versehentlich ein Parfumfläschchen ins Waschbecken, das dadurch be
schädigt wird. Sie beschädigen versehentlich den Zaun / die Hecke Ihres gemieteten Reihenhauses.

Schäden an mitgemieteten Einbauküchen sind mitversichert.

Schäden an Einrichtungsge
genständen in Ferienimmobi
lien

Sie mieten eine Ferienunterkunft, zum Beispiel ein Hotelzimmer, ein Zimmer in einer Pension oder
einer Ferienwohnung und verursachen dort einen Schaden an fremden Einrichtungsgegenständen.

Beispiel: Sie beschädigen versehentlich die Stehlampe in einem Hotelzimmer.
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Schäden an gemieteten frem
den beweglichen Sachen

Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an

• zu privaten Zwecken
• gemieteten, geliehenen oder geleasten
• fremden beweglichen Sachen.

Beispiel: Sie beschädigen ein von Ihnen gemietetes Fahrrad.

Bitte beachten Sie:
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist begrenzt auf 75.000 Euro.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die Sache Gegenstand eines besonderen Verwahrungs
vertrages war.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen über Ziffer 2.3 hinaus folgende Haftpflichtansprüche:

• Schäden aufgrund von Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung
• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Gasgeräten
• Schäden an Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie Kraftfahrzeuganhängern, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer

schein- oder Versicherungspflicht unterliegen.
• Schäden an Sachen, die dem Bereich eines eigenen oder fremden Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenam

tes) zuzurechnen sind
• Schäden an Schmuck- und Wertsachen (auch Geld) oder Ähnlichem

2.2.3 Kraftfahrzeuge, Wassersport- und Fluggeräte

Für viele Kraftfahrzeuge benötigen Sie eine eigene Haftpflichtversicherung. Der Gebrauch folgender Fahrzeuge ist allerdings über Ihre Pri
vat-Haftpflicht versichert.

(1) Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Fahrräder mit
Tretunterstützung
(z. B. Pedelec) und
Elektrokleinstfahrzeuge
ohne Kennzeichen

Sie fahren mit einem Fahrrad mit Tretunterstützung (Pedelec) oder Elektrokleinstfahrzeug, das fol
gende Voraussetzungen erfüllt:

• maximal 25 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
• für das Fahrzeug ist kein amtliches Kennzeichen oder Versicherungskennzeichen und auch kein

Führerschein erforderlich

Für E-Bikes und Elektrokleinstfahrzeuge, die im öffentlichen Straßenverkehr ein Versicherungskenn
zeichen oder ein amtliches Kennzeichen benötigen, müssen Sie eine Kfz-Haftpflichtversicherung ab
schließen.

Kraftfahrzeuge und
Anhänger ohne
Kennzeichenpflicht

Sie sind außerdem beim Gebrauch von Kraftfahrzeugen versichert, die kein eigenes amtliches Kenn
zeichen oder Versicherungskennzeichen benötigen. Hierzu gehören zum Beispiel Arbeitsmaschinen
bis 20 km/h, Golfcaddies bis 20 km/h auf dem Golfplatz, Krankenfahrstühle bis 6 km/h, nicht zulas
sungspflichtige Anhänger oder der nicht zugelassene Pkw zur Restaurierung in Ihrer Scheune.

Modell- und Spielfahrzeuge Versichert ist auch der Gebrauch von motorgetriebenen Modell- und Spielfahrzeugen (auch fernge
steuert).

Schutz bei Anmietung
eines Fahrzeugs im Ausland
(Mallorca-Deckung)

Sie mieten im Ausland ein Fahrzeug, dessen Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz unzureichend ist. In
diesem Fall haben Sie bei der Schädigung eines Dritten ergänzenden Versicherungsschutz aus Ihrer
Privat-Haftpflicht. Wir leisten jedoch nur, soweit die Kfz-Haftpflichtversicherung nicht ausreichend ist
(subsidiäre Deckung).

Beispiel: Sie verursachen im Urlaub mit einem Mietwagen einen Unfall und verletzen dabei einen
Fußgänger so schwer, dass die örtliche Kfz-Haftpflichtversicherung nicht ausreicht.

Versicherungsschutz besteht auf Reisen innerhalb Europas (einschließlich Kanarische Inseln) oder in
Anliegerstaaten des Mittelmeeres.

Der Versicherungsschutz gilt ausschließlich für gemietete Pkw, Krafträder und Wohnmobile bis
4 Tonnen Gesamtgewicht sowie mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger.

Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, Vernichtung oder das Abhandenkommen der Fahrzeuge selbst.

(2) Wasser- und Luftfahrzeuge

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Private Wasserfahrzeuge Sie nutzen in der Freizeit eines der folgenden Wassersportfahrzeuge:

• Wasserfahrzeuge ohne Motor, zum Beispiel Surfbretter, Kites, Kanus, Ruder-, Paddel-, Falt- oder
Tretboote

• Segelboote ohne Motor mit einer Rumpflänge von maximal 5 Metern oder Segelfläche von maxi
mal 30 qm
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• Gemietete Segel- und Motorboote, wenn Sie diese kurzfristig oder gelegentlich gebrauchen. Vor
aussetzung ist, dass diese Boote eine Segelfläche von maximal 30 qm oder eine Motorstärke von
110 kW (150 PS) haben. Versicherungsschutz besteht für die Anmietung von bis zu vier Wochen.

Modellflugzeuge und Lenk
drachen

Sie verwenden ein Luftfahrzeug, das nicht der Versicherungspflicht unterliegt.

Beispiel: Modellflugzeuge oder Spielzeugdrachen

Drohnen Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus dem erlaubten Gebrauch von Drohnen und anderen
Flugmodellen mit und ohne Motor.

Voraussetzungen:

• ausschließlich private Nutzung
• Startgewicht maximal 5 kg
• kein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere die Verletzung von Flugverbotszonen

rund um Flughäfen

Bitte beachten Sie:
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist begrenzt auf 7.500.000 Euro.

Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der Luft- und Wasserfahr
zeuge selbst.

2.2.4 Halten oder Hüten von Tieren sowie Reiten von Pferden

Versicherungsschutz besteht für Sie als Halter:in oder Hüter:in nachfolgender Tiere, soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht.

(1) Tierhaltung

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Haustiere Sie halten privat eines der folgenden Tiere:

• kleine Haustiere, zum Beispiel Katzen, Kaninchen, Vögel
• exotische Kleintiere, deren Haltung erlaubt ist, zum Beispiel Schlangen und Skorpione
• Bienen
• privat gehaltene Weidetiere und Gatterwild, zum Beispiel Schafe oder Rehe
• ausgebildete Assistenzhunde, zum Beispiel Blindenhunde

Bitte beachten Sie:

Nicht versichert ist die Haftpflicht als Halter:in von Hunden (außer den oben genannten Assistenz
hunden), Pferden und Nutztieren. Für diese ist eine gesonderte Haftpflichtversicherung erforderlich.

(2) Gelegentliches Hüten von Hunden und Pferden sowie Reiten

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Gelegentliches Hüten frem
der Hunde

Sie betreuen oder führen gelegentlich und nicht gewerbsmäßig fremde Hunde aus.

Beispiel: Sie führen den Hund des Nachbarn aus und dieser beißt einen Passanten.

Wenn während des Hütens der Halter bzw. die Halterin selbst verletzt wird, besteht nur für den Per
sonenschaden Versicherungsschutz. Zusätzlich versichert sind Ansprüche des Halters bzw. der Hal
terin wegen Verletzung, Abhandenkommen und Tod des Hundes selbst.

Gelegentliches Reiten oder
Hüten fremder Pferde

Versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem gelegentlichen, nicht gewerbsmäßigen

• Reiten, Betreuen und Ausführen fremder Pferde und
• die Benutzung fremder Kutschen.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz auch für Reitbeteiligungen, soweit anderweitig kein
oder kein ausreichender Versicherungsschutz durch eine Pferdehalter-Haftpflichtversicherung be
steht (Subsidiarität).

Beispiel: Ihre Tochter kümmert sich um ein Pferd auf einem Reiterhof und darf mit dem Pferd auch
reiten.

Wenn während des Hütens der Halter bzw. die Halterin selbst verletzt wird, besteht nur für den Per
sonenschaden Versicherungsschutz. Zusätzlich versichert sind Ansprüche des Halters bzw. der
Halterin wegen Verletzung, Abhandenkommen und Tod des Pferdes selbst.

Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche wegen:

• Schäden, die Ihre eigenen Hunde und Pferde verursachen (Für diese müssen Sie eine gesonderte Tierhalter-Haftpflichtversicherung ab
schließen)

• sonstigen Sachschäden des Tierhalters bzw. der Tierhalterin sowie des Eigentümers bzw. der Eigentümerin der Kutsche
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2.2.5 Praktika, Schnupperlehren und fachpraktischer Unterricht

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche im Zusammenhang mit praktischen Tätigkeiten im Rahmen einer Ausbildung.

Beispiel: Die Teilnahme an einem Praktikum, einer Schnupperlehre oder fachpraktischem Unterricht

Versichert sind auch Ansprüche des Betriebs selbst zum Beispiel wegen Beschädigung der Lehrgeräte. Nicht versichert sind Ansprüche
wegen Schäden an den von Ihnen bearbeiteten Sachen.

Der Versicherungsschutz besteht nur, soweit anderweitig kein oder kein ausreichender Versicherungsschutz besteht, zum Beispiel über ei
ne Betriebs-Haftpflichtversicherung (Subsidiarität). Ebenfalls kein Versicherungsschutz besteht, wenn ein Rückgriffs- oder Anspruchsver
zicht oder eine Freistellung zugunsten der versicherten Person wirkt.

2.2.6 Tageseltern und Babysitter

Versichert sind Haftpflichtansprüche aus der erlaubten entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeit als:

• Kinder-Tagespflegeperson (Tagesmutter bzw. Tagesvater)
• Babysitter

Hierzu gehört insbesondere die Beaufsichtigung von minderjährigen Kindern.

Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Tageskinder beziehungsweise deren Erziehungsberechtigten gegen Sie oder ge
gen mitversicherte Kinder wegen Personenschäden.

Nicht versichert sind Schäden:

• aufgrund des Abhandenkommens von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder
• aus der Ausübung obiger Tätigkeit in Betrieben und Institutionen

Beispiel: Sie arbeiten in einem Kindergarten, einem Kinderhort oder einer Kindertagesstätte.

2.2.7 Ehrenamt

Sie betätigen sich ehrenamtlich in einer nichtverantwortlichen Position oder in der Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen
Engagements.

Beispiel: Tätigkeit für eine von einem Verein organisierte Tafel oder im Fußballverein

Der Versicherungsschutz besteht nicht für öffentliche und hoheitliche Ehrenämter.

Wir leisten nur, soweit anderweitig kein oder kein ausreichender Versicherungsschutz besteht (Subsidiarität).

Beispiel: Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die Haftpflichtversicherung eines Vereins oder kommunalen Trägers eintrittspflichtig ist.

Ebenfalls kein Versicherungsschutz besteht, wenn ein Rückgriffs- oder Anspruchsverzicht oder eine Freistellung zugunsten der versicher
ten Person wirkt.

2.2.8 Kautionsleistung im Ausland

Wenn Sie aufgrund eines Schadens zur Hinterlegung einer Kaution aufgefordert werden, übernehmen wir dies für Sie.

In folgenden Fällen müssen Sie die Kaution zurückzahlen:

• Sie wird als Strafe, Geldbuße oder zur Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten.
• Sie ist verfallen.

Ist die von uns geleistete Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, sind Sie verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen.

2.2.9 Ansprüche wegen Diskriminierung nach dem AGG

Versichert sind Haftpflichtansprüche gegen Sie als Dienstherr:in aus Benachteiligungen von in Ihrem privaten Lebensbereich beschäftigten
Personen.

Dies gilt auch für Ansprüche von Bewerber:innen und für Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. Voraussetzung ist, dass
die Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) bestehen und vor einem deutschen Gericht geltend gemacht werden.

Beispiel: Eine Bewerberin für eine Anstellung als Gärtnerin bei Ihnen fühlt sich von Ihnen wegen ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert.

2.2.10 Internetnutzung und elektronischer Datenaustausch

Versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem elektronischen Datenaustausch zu privaten Zwecken.

Beispiel: Sie übermitteln einem Dritten eine schadhafte Datei. Sein Computer lässt sich daraufhin nicht mehr starten.
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Kein Versicherungsschutz besteht für:

• bewusstes und unbefugtes Eingreifen in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze
Beispiel: Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks

• bewusstes Einsetzen von Software, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern
Beispiel: Software-Viren, Trojaner

• Ansprüche wegen unberechtigt heruntergeladener urheberrechtlich geschützter Daten
Beispiel: Illegales Herunterladen von Videos auf einer Tauschbörse

2.2.11 Vermögensschäden

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden aus Schadenereignissen, die weder durch Personen- noch durch Sach
schäden entstanden sind.

Voraussetzung hierfür ist, dass das Schadenereignis während der Wirksamkeit dieses Vertrages eingetreten ist.

Wir leisten über die allgemeinen Ausschlüsse nach Ziffer 2.3 hinaus nicht für Haftpflichtansprüche aus folgenden Vermögensschäden:

• Schäden aus dem Abhandenkommen von Sachen. Dazu gehört zum Beispiel das Verlieren von Geld, Mobiltelefonen oder Schmuck.
• Schäden im Zusammenhang mit Verträgen sowie aus beruflichen oder gewerblichen Tätigkeiten
• Schäden wegen der Verletzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte
• Schäden durch ständige Emissionen, zum Beispiel Geräusche, Gerüche oder Erschütterungen
• Schäden aus dem bewussten Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des

Auftraggebers oder sonstigen bewussten Pflichtverletzungen
• Schäden aus Pflichtverletzungen als Vorstand bzw. Vorständin, Geschäftsführer:in, Beirat bzw. Beirätin oder anderen vergleichbaren Lei

tungs- oder Aufsichtsgremien

2.2.12 Gewässerschäden und Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG)

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Gewässerveränderung Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die durch die Veränderung der Wasserbe
schaffenheit auf physikalische, chemische oder biologische Weise entstehen. Dazu zählt auch das
Grundwasser.

Beispiel: Ihnen kippt in Ihrer Garage ein 5-Liter-Kanister Motoröl um und läuft über den Abfluss ins
Grundwasser.

Ausgeschlossen sind Schäden durch elementare Naturkräfte, zum Beispiel nach einer Überflutung.

Ansprüche nach dem
Umweltschadensgesetz
(USchadG)

Versichert sind auch öffentlich-rechtliche Ansprüche, zum Beispiel von Kommunen, die nach dem
Umweltschadensgesetz (USchadG) gegen Sie gestellt werden.

Beispiel: Sie verschütten versehentlich im Wald Kettensägenbenzin. Dadurch wird der Lebensraum
eines seltenen Lurchs zerstört. Wir kommen für die Renaturierungskosten auf.

Voraussetzung ist, dass die Schäden nicht aus unvermeidbaren, notwendigen oder in Kauf genom
menen Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

Versicherungsschutz besteht nur, sofern Sie den Schaden nicht von einer anderen Versicherung,
zum Beispiel einer Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung, ersetzt bekommen.

In folgenden Fällen leisten wir nicht:

• Sie missachten bewusst dem Gewässerschutz dienende Gesetze, Verordnungen oder behördliche Anordnungen.
• Bei Schäden aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen, wenn deren Behältnisse folgende Größe übersteigen: 100 Liter oder

Kilogramm für Einzelbehälter und 1.000 Liter oder Kilogramm für alle Ihre Behältnisse zusammen. Diese Begrenzung gilt nicht für Stoffe
zur Wärmetragung von mitversicherten Erdwärmeanlagen.

2.2.13 Waffen, Munition und Geschosse

Sie besitzen und gebrauchen erlaubt Hieb-, Stoß-, Schusswaffen, Munition und Geschosse.

Bitte beachten Sie:
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

2.2.14 Gefälligkeitshandlungen

Sie unterstützen einen Dritten im Rahmen eines Gefälligkeitsverhältnisses.

Beispiel: Sie helfen beim Umzug eines Freundes und beschädigen ein Fernsehgerät.
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2.2.15 Schäden durch nicht deliktsfähige Personen

Wenn Sie es wünschen, leisten wir für Schäden durch nicht deliktsfähige mitversicherte Personen, auch wenn diese eigentlich nicht haften.

Beispiel: Ihr fünfjähriges Kind schießt mit dem Fußball eine Scheibe des Nachbarn ein.

Wir werden die fehlende Haftung der mitversicherten Personen gegenüber der geschädigten Person nicht einwenden.

Wir leisten nicht, wenn ein anderer Versicherer für den Schaden eintrittspflichtig ist, zum Beispiel ein Sozialversicherungsträger oder Kas
koversicherer (Subsidiarität).

Wir behalten uns Rückgriffsansprüche wegen unserer Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte vor, soweit diese nicht versi
cherte Personen dieses Vertrags sind.

Beispiel: Die Kindergärtnerin verletzt ihre Aufsichtspflicht und das mitversicherte Kind verursacht einen Schaden.

2.2.16 Forderungsausfalldeckung

Grundsätzlich sind in der Privat-Haftpflicht nur Schäden Dritter versichert, die Sie verursachen. Wir erweitern diesen Leistungsumfang auf
Schäden, die Ihnen als Privatperson entstehen, wenn der Verursacher bzw. die Verursacherin wegen Zahlungsunfähigkeit oder fehlender
Versicherung nicht zahlen kann (Forderungsausfalldeckung).

Beispiel: Sie werden von einem Fahrradfahrer auf dem Gehsteig angefahren und verletzt. Der Radfahrer ist nicht versichert und kann den
Schaden auch privat nicht ersetzen.

Wir stellen Sie so, als würde für den Dritten bei uns eine Privat-Haftpflicht in dem mit Ihnen vereinbarten Umfang bestehen. Dies gilt nur,
sofern kein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat, zum Beispiel ein Schadensversicherer oder Sozialversicherungsträger (Sub
sidiarität).

Darüber hinaus haben Sie Versicherungsschutz, als wäre der Dritte bei uns versichert als:

• Halter:in von Hunden, Pferden oder sonstigen Tieren
• Haus- und Grundbesitzer:in
• Inhaber:in von Anlagen zur Lagerung von Öl
• Bauherr:in
• Jäger:in

Wenn Sie Opfer einer Gewalttat wurden, ersetzen wir Ihren Personenschaden auch bei vorsätzlichem Handeln des Täters bzw. der Täterin
(Gewaltopferschutz).

Folgende weitere Voraussetzungen müssen vorliegen:

• Es liegt ein rechtskräftiges Urteil (kein Anerkenntnis- und Versäumnisurteil) oder ein vollstreckbarer Vergleich gegen den Dritten (titulierte
Forderung) vor.

• Es wurde erfolglos versucht zu vollstrecken. Falls der Schadenersatzpflichtige in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung
über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat, ist dies nicht erforderlich.

• Sie treten Ihre Schadenersatzansprüche an uns ab, damit wir weiter versuchen können, den Schädiger bzw. die Schädigerin in die Pflicht
zu nehmen.

Nicht versichert sind über die Ausschlüsse nach Ziffer 2.3 hinaus:

• Vermögensschäden, die nicht Folge eines Personen- oder Sachschadens sind
• Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern, da es hierfür gesonderte Kaskoversicherungen gibt
• Schäden an Immobilien, da es hierfür gesonderte Wohngebäudeversicherungen gibt
• Abnutzung, Verschleiß oder übermäßige Beanspruchung bei der Vermietung von Immobilien
• Schäden, die Ihnen der Schädiger bzw. die Schädigerin im Rahmen seiner bzw. ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugefügt

hat
• Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung und Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde

rungsübergangs

2.2.17 Verlust privat, beruflich und ehrenamtlich überlassener Schlüssel

Sie verlieren fremde Schlüssel oder Codekarten. Diese müssen sich rechtmäßig in Ihrem Gewahrsam befunden haben.

Beispiele:

• Sie verlieren den Schlüssel zur Nachbarwohnung, der Ihnen zur Blumenpflege während des Urlaubs übergeben wurde.
• Sie verlieren den Ihnen von Ihrem Chef anvertrauten Schlüssel zum Bürogebäude.
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Wir zahlen die

• Kosten für eine notwendige Auswechslung oder Änderung von Schlössern und Schließanlagen
• Kosten für die Anfertigung von Ersatzschlüsseln
• Kosten für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel für ein Notschloss
• Kosten für einen notwendigen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest

gestellt wurde
• Kosten für Folgeschäden durch die Entwendung, Beschädigung oder Vernichtung von Sachen infolge des Schlüsselverlusts

Bei Wohnungseigentümer:innen werden auch die Kosten für die Auswechslung der im Gemeinschafts- und Sondereigentum stehenden
Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen ersetzt. Wir verzichten in diesem Fall auf die Kürzung um Ihren Miteigentumsanteil.

Nicht versichert ist der Verlust folgender Schlüssel:

• Autoschlüssel
• Schlüssel, die Sie im Rahmen Ihrer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit in Gewahrsam haben

Beispiel: Sie betreiben einen eigenen Hausmeisterservice und verlieren die Ihnen anvertrauten Schlüssel.

2.2.18 Selbstständige nebenberufliche Tätigkeiten

Sie üben eine selbstständige, nebenberufliche Tätigkeit aus. Voraussetzung ist, dass ein Jahresumsatz von 12.000 Euro nicht überschrit
ten wird und nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

Ausgeschlossen sind alle Tätigkeiten, für die eine Pflichtversicherung vorgeschrieben ist, zum Beispiel als Rechtsanwalt bzw. Rechtsan
wältin, Versicherungsvermittler:in oder Architekt:in. Darüber hinaus ausgeschlossen sind Heilberufe, zum Beispiel Arzt bzw. Ärztin oder Ge
burtshelfer:in.

2.2.19 Neuwert statt Zeitwert

Auf Ihren Wunsch leisten wir Schadenersatz zum Neuwert, sofern die beschädigte Sache des Dritten zum Zeitpunkt des Schadeneintritts
nicht älter als ein Jahr alt war und der Anschaffungspreis 7.500 Euro nicht übersteigt.

2.3 Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen

Nicht alle Sachverhalte sind vom Versicherungsschutz Ihrer Haftpflichtversicherung umfasst. In diesem Abschnitt finden Sie die Ausschlüs
se und Einschränkungen, bei denen kein Versicherungsschutz besteht.

Bitte beachten Sie:
Einschränkungen Ihres Versicherungsschutzes können sich auch aus der Beschreibung der versicherten Risiken ergeben.

Ausschluss Was ist das genau?

Vorsatz Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, besteht hierfür kein Versicherungsschutz.

Für grob fahrlässig herbeigeführte Schäden besteht Versicherungsschutz.

Schadenfälle von Angehöri
gen

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen Sie aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen,

• die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder
• die zu den im Versicherungsvertrag versicherten Personen gehören.

Als Angehörige gelten Verwandte 1. und 2. Grades, Lebenspartner:innen, Schwiegereltern und -kin
der sowie Pflegeeltern und -kinder.

Schadenfälle von Liquidato
ren, Zwangs- und Insolvenz
verwaltern

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen Sie von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insol
venzverwaltern.

Kenntnis der Mangelhaftig
keit oder Schädlichkeit von
Erzeugnissen

Nicht versichert sind Ansprüche im Zusammenhang mit von Ihnen in den Verkehr gebrachten Er
zeugnissen oder erbrachten Leistungen, sofern Ihnen deren Mangelhaftigkeit bekannt war.

Erfüllung von Verträgen und
Zusagen

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche
handelt, auf Erfüllung von Verträgen.

Ferner besteht kein Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche, die aufgrund eines Vertrags oder
einer Zusage über den Umfang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

Schäden an hergestellten
oder gelieferten Sachen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten Sa
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen.

Asbest Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er
zeugnisse zurückzuführen sind.

Persönlichkeits- und Na
mensrechtsverletzungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen.

Anfeindung, Schikane, Be
lästigung

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane und Belästigung.
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Übertragung von Krankhei
ten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen:

• Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit durch Sie oder mitversicherte Perso
nen resultieren

• Sachschäden, die durch Krankheiten Ihnen gehörender oder von Ihnen gehaltener oder veräußer
ter Tiere entstanden sind

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie nachweisen, dass Sie weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gehandelt haben.

Senkungen, Erdrutsch, Über
schwemmungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögens
schäden, die entstehen durch:

• Senkungen von Grundstücken oder Erdrutsch
• Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer

Strahlen Ausgeschlossen sind Ansprüche im Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen, zum
Beispiel Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen.

Abhandengekommene
Sachen

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche durch das Abhandenkommen von Sachen.

Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeu
ge oder Kraftfahrzeuganhän
ger

Kein Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers bzw. der Eigentü
merin, Besitzers bzw. Besitzerin, Halters bzw. Halterin oder Führers bzw. Führerin eines Kraft-, Luft-,
Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahr
zeugs verursacht werden.

Beispiel: Schäden beim Gebrauch Ihres eigenen Autos sind nicht versichert. Hierfür muss eine ge
sonderte Kraftfahrtversicherung abgeschlossen werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die abweichend hiervon nach Ziffer 2.2.3 vereinbarten Einschlüsse be
stimmter Fahrzeuge.

Ungewöhnliche und
gefährliche Betätigung

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen wegen Schäden durch eine auf Dauer
angelegte ungewöhnliche und gefährliche Betätigung.

Verantwortliche Betätigung
in Vereinigungen aller Art

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

Beispiel: Vorständin des örtlichen Fußballvereins

3 Wo bin ich versichert?

Der Versicherungsschutz gilt weltweit, solange Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Damit sind Sie zum Beispiel auch während Ihres
Urlaubs, eines Studienaufenthalts oder eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland versichert.

4 Was leisten wir im Versicherungsfall?

4.1 Leistungen

Im Versicherungsfall erbringen wir folgende Leistungen:

Leistung Was ist das genau?

Prüfung der Haftpflichtfrage Wir prüfen, ob die gegen Sie erhobenen Schadenersatzansprüche berechtigt sind.

Erstattung berechtigter An
sprüche

Sind die gegen Sie gestellten Ansprüche berechtigt, zahlen wir den erstattungsfähigen Schaden.

Wenn Sie einen Gegenstand eines Dritten beschädigten, ersetzen wir die Reparaturkosten. Sollten
die voraussichtlichen Kosten der Reparatur den Zeitwert der Sache übersteigen, zahlen wir anstatt
der Reparaturkosten den Zeitwert.

Unter dem Zeitwert versteht man den Neuwert einer Sache abzüglich eines Geldbetrages für Alter,
Gebrauch und Abnutzung.

Abwehr unberechtigter Scha
denersatzansprüche

Soweit die gegen Sie erhobenen Schadenersatzansprüche unberechtigt sind, wehren wir sie ab.

Wir führen den Rechtsstreit auf unsere Kosten.

Wenn es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen Sie kommt, sind wir zur Prozessführung
bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen und auf unsere Kosten. Diese Kosten rechnen wir nicht auf die Versicherungs
summe an.

Wir sind zudem bevollmächtigt, alle Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben, die uns zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der
Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinen.
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4.2 Grenzen unserer Leistungen

Für unsere Leistungen gelten folgende Leistungsgrenzen:

Leistungsgrenze Was ist das genau?

Versicherungssumme Die von uns zu leistende Entschädigung ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere
entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Übersteigen die berechtigten Schadenersatzansprüche die Versicherungssumme, tragen wir die Pro
zesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

Aufwendungen für Kosten Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

Begrenzung bei mehreren
Versicherungsfällen in einem
Versicherungsjahr

Es kann vereinbart werden, dass wir die Versicherungsleistung auf ein Mehrfaches der vereinbarten
Versicherungssumme begrenzen. Informationen dazu finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Mehrere Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, wenn diese:

• auf derselben Ursache oder
• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
beruhen.

Der Versicherungsfall gilt als im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten.

Selbstbeteiligung Wenn besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbeteiligung).

Mehraufwand aufgrund Ihres
Verhaltens

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs an Ihrem Verhalten scheitert, müs
sen wir für den dadurch entstehenden Mehraufwand nicht aufkommen.

5 Welche besonderen Obliegenheiten (Pflichten) habe ich?

5.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Ihre Obliegenheiten (Pflich
ten) und deren Rechtsfolgen

Was müssen Sie genau beachten?

Beseitigung gefahrdrohen
der Umstände

Besonders gefahrdrohende Umstände müssen Sie auf unser Verlangen innerhalb angemessener
Frist beseitigen.

Beispiel: Am Eingang zu Ihrem Haus war kein Treppengeländer installiert, weshalb eine Person
stürzte. Wir werden den Schaden regulieren und Sie daraufhin bitten, zur Vermeidung weiterer Schä
den ein Geländer anzubringen.

Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung dieser gefahrdrohenden Umstände unter Abwägung unserer
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist.

Welche Folgen kann die
Nichtbeseitigung für Sie ha
ben?

Beseitigen Sie gefahrdrohende Umstände nicht, gilt unter den Voraussetzungen nach Ziffer 5.3 Fol
gendes:

• Wir sind berechtigt zu kündigen.
• Wir können ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

5.2 Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall

Ihre Obliegenheiten (Pflich
ten) und deren Rechtsfolgen

Was müssen Sie genau beachten?

Anzeige des Versicherungs
falls

Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzan
sprüche erhoben wurden.

Was müssen Sie zur Abwen
dung oder Minderung des
Schadens tun?

• Bei Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens sorgen.

Beispiel: Wenn Sie feststellen, dass Ihre Waschmaschine ausläuft, müssen Sie unverzüglich den
Wasserhahn abdrehen und das Wasser aufwischen.

• Dabei müssen Sie unsere Weisungen, soweit diese für Sie zumutbar sind, befolgen. Ferner müs
sen Sie Weisungen einholen, wenn die Umstände dies gestatten.

• Wenn mehrere Versicherer an dem Versicherungsvertrag beteiligt sind und diese unterschiedliche
Weisungen erteilen, müssen Sie nach pflichtgemäßem Ermessen handeln.

Welche Aufwendungen zur
Abwendung oder Minderung
des Schadens erstatten wir?

Aufwendungen, die Ihnen zur Abwendung oder Minderung des Schadens entstehen, erstatten wir Ih
nen. Wenn diese erfolglos bleiben, erstatten wir die Aufwendungen unter einer der folgenden Voraus
setzungen:

• Sie durften die Aufwendungen den Umständen nach für geboten halten.
• Sie haben die Aufwendungen gemäß unseren Weisungen gemacht.
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Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung
Verpflichteter, die im öffentlichen Interesse erbracht werden, erstatten wir nicht.

Welche Auskunfts- und Auf
klärungsobliegenheiten müs
sen Sie im Leistungsfall be
achten?

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls müssen Sie folgende Dinge beachten:

• Informieren Sie uns unverzüglich über den Schadenfall.
• Gestatten Sie uns Untersuchungen über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang

der Entschädigungspflicht.
• Erteilen Sie uns jederzeit ausführliche und wahrheitsgemäße Auskunft und unterstützen Sie uns

bei der Schadenermittlung und -regulierung.
• Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen

mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

Besondere Mitteilungs- und
Mitwirkungsobliegenheiten

Folgende Sachverhalte müssen Sie uns unverzüglich anzeigen:

• Ein Haftpflichtanspruch wird gegen Sie erhoben.
• Ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren wird gegen Sie eingelei

tet.
• Ein Mahnbescheid wird gegen Sie erlassen.
• Ihnen wird gerichtlich der Streit verkündet.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz
müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung unsererseits bedarf es nicht.

Wenn gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht wird, müssen Sie uns die Füh
rung des Verfahrens überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt bzw. eine
Rechtsanwältin. Sie müssen ihm oder ihr Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

Welche Folgen kann die
Nichtbeachtung für Sie ha
ben?

Beachten Sie die nach dem Versicherungsfall bestehenden Obliegenheiten nicht, gilt unter den Vor
aussetzungen nach Ziffer 5.3 Folgendes:

• Wir sind berechtigt zu kündigen.
• Wir können ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

5.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen (Pflichtverletzungen)

5.3.1 Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht

Wenn Sie eine Obliegenheit verletzen, kann dies dazu führen, dass wir nicht oder nur teilweise leistungspflichtig sind.
Im Einzelnen gilt:

• Wenn Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen, sind wir nicht leistungspflichtig.
• Wenn Sie die Obliegenheit grob fahrlässig verletzen, sind wir berechtigt, die Versicherungsleistung zu kürzen. Die Kürzung richtet sich

nach der Schwere des Verschuldens. Sie kann gegebenenfalls zum vollständigen Anspruchsverlust führen. Wenn Sie nachweisen, dass
keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir die Leistung nicht.

Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleiben wir insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie uns nachweisen, dass die Ver
letzung der Obliegenheit:

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

5.3.2 Unser Kündigungsrecht

Wenn Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag verletzen, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls erfüllen müssen, gilt: Wir können zu
sätzlich zu den in Ziffer 5.3.1 genannten Rechten den Vertrag fristlos kündigen.

Die Kündigung können wir nur innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, erklären. Die Kündigung
ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist.

5.4 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls

Täuschen Sie uns nach Eintritt des Versicherungsfalls arglistig über Tatsachen, die für Grund oder Höhe der Entschädigung bedeutend
sind, gilt: Es besteht keine Pflicht zu leisten. Dasselbe gilt für den Versuch einer solchen Täuschung.

6 Was passiert, wenn sich bei mir etwas ändert?

6.1 Risikoänderungen

Im Laufe der Zeit können sich Lebensumstände verändern. Dadurch verändern sich Risiken oder entstehen neu.
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Qualitative und quantitative Risikoänderungen sind im Rahmen dieses Vertrages automatisch und sofort mitversichert (Erhöhung und Er
weiterung). Sie müssen nichts weiter tun.

Beispiel: Sie besitzen eine Katze und erwerben nun zusätzlich noch eine Zweite.

Bei folgenden neu entstehenden Risiken gewähren wir bis zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, mindestens jedoch sechs Mo
nate lang, Versicherungsschutz (Vorsorgeversicherung):

• Gründung einer Familie
• Anschaffung eines Hundes oder eines Pferdes
• Anschaffung eines Öltanks
• Erwerb einer Immobilie (auch durch Erbschaft oder Schenkung)
• Vermietung einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses
• Aufnahme einer Tätigkeit als Beamt:in oder als Angestellte:r im öffentlichen Dienst

Sie sind nach unserer Aufforderung verpflichtet, diese neuen Risiken innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit
der Beitragsrechnung erfolgen. Melden Sie die Veränderung nicht, entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend.

Nicht unter die Regelungen zu Erhöhung und Erweiterung sowie Vorsorge fallen Risiken, für die eine Versicherungspflicht besteht. Dazu
gehört zum Beispiel die Anschaffung eines versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugs.

6.2 Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft oder Todesfall

Variante Was ist das genau?

Aufhebung der häuslichen
Gemeinschaft

Eine mitversicherte Person lebt nicht mehr mit Ihnen im selben Haushalt.

Beispiel: Ihre Tochter heiratet und gründet einen eigenen Haushalt.

Der Versicherungsschutz für mitversicherte Personen besteht bis zum Ende des laufenden Versiche
rungsjahres weiter, mindestens jedoch für sechs Monate.

Fortsetzung der Privat-Haft
pflichtversicherung nach Ih
rem Tod

Mitversicherte Personen sind bis zur Fälligkeit des nächsten Beitrags weiter versichert. Die Versiche
rung kann durch den Ehepartner bzw. die Ehepartnerin oder die Person, die als Lebenspartner:in ein
getragen ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Wird die nächste Beitragsrech
nung durch eine dieser Person beglichen, wird diese Person zum Versicherungsnehmer bzw. zur
Versicherungsnehmerin und die Versicherung besteht weiter. Wir können stattdessen auch ein neues
Vertragsangebot machen. Dieses Angebot kann Ihr Ehe- oder Lebenspartner bzw. Ihre Ehe- oder Le
benspartnerin entweder annehmen oder ablehnen.

7 Wie und wann passen wir den Beitrag an?

7.1 Ermittlung der Beitragsanpassung

Bei der Beitragsanpassung überprüfen wir einmal im Kalenderjahr die Beiträge von bestehenden Verträgen (Neukalkulation).

Für die Neukalkulation ermitteln wir Veränderungen unserer Schadenaufwendungen und Kosten.

Für die Neukalkulation wird neben der bisherigen Schaden- und Kostenentwicklung auch die voraussichtliche Entwicklung bis zur nächsten
Neukalkulation zugrunde gelegt. Die Neukalkulation erfolgt nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik und Versi
cherungstechnik. Bei der Neukalkulation darf der Gewinnansatz nicht erhöht werden. Außerdem dürfen Ihnen gewährte Nachlässe bei der
Neukalkulation nicht verändert werden.

Für die Neukalkulation werden Privat-Haftpflichtversicherungen, die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen einen gleichartigen
Risikoverlauf erwarten lassen, zusammengefasst.

Für den Fall, dass unternehmenseigene Daten keine ausreichende Grundlage für die Neukalkulation darstellen, werden statistische Er
kenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. herangezogen.

7.2 Zeitpunkt der Anpassung

Wir können die Anpassung zu Beginn der Versicherungsperiode vornehmen, die auf die Feststellung folgt.

Ergibt die Neukalkulation einen niedrigeren als den bisherigen Beitrag, sind wir verpflichtet, den Beitrag entsprechend abzusenken. Ergibt
die Neukalkulation einen höheren als den bisher kalkulierten Beitrag, können wir den Beitrag erhöhen.

7.3 Ihre Rechte nach Mitteilung der Anpassung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Neukalkulation, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über
die Beitragserhöhung kündigen. Wir werden Sie in der Mitteilung auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

Die Monatsfrist für Ihre Kündigung beginnt zu laufen, wenn Ihnen die Mitteilung der Beitragserhöhung zugegangen ist. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
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Die Kündigung wird mit Zugang Ihrer Kündigungserklärung wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung
wirksam werden würde.

Aus einer bloßen Erhöhung der Versicherungssteuer ergibt sich für Sie kein Kündigungsrecht.

8 Welche Regelungen gelten noch für meinen Vertrag?

8.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen. Unter den
Voraussetzungen von § 37 Versicherungsvertragsgesetz können wir vom Vertrag zurücktreten oder leistungsfrei sein, wenn Sie den fälli
gen ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben.

8.2 Beitragszahlung: Fälligkeit der Versicherungsbeiträge

8.2.1 Erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass der
Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag erst zu diesem Zeitpunkt fällig.

8.2.2 Folgebeiträge

Die Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen, wenn nichts anderes vereinbart ist.

8.2.3 Zahlungsperiode

Die Zahlungsperiode kann je nach Vereinbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr betragen. Die vereinbarte Zah
lungsperiode können Sie Ihrem Antrag und Versicherungsschein entnehmen.

8.2.4 Zahlungsweise

Die gewünschte Zahlungsweise ergibt sich aus Ihrem Antrag.

Wenn wir einen fälligen Beitrag im SEPA-Lastschriftverfahren nicht einziehen können und Sie dies zu vertreten haben, gilt: Wir können für
die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außerhalb des Lastschriftverfahrens erfolgen.

8.3 Ende des Vertrags und Kündigung zum Ablauf

8.3.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Dauer abgeschlossen.

8.3.2 Automatische Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr gilt: Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn weder Sie noch
wir den Vertrag kündigen.

8.3.3 Kündigung zum Ablauf

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner bzw. der Vertragspartnerin spätestens
drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer oder jedes darauffolgenden Jahres zugehen.

Beispiel: Sie wollen Ihren Vertrag kündigen. Der Vertrag läuft am 01.01.2021 ab. Ihre Kündigung muss uns spätestens am 01.10.2020 zu
gehen.

8.3.4 Textform

Eine Kündigung bedarf der Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail oder ein Brief die Textform, sofern der Absender bzw. die Absende
rin daraus erkennbar ist.
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8.4 Umstellung auf neue Allianz Versicherungsbedingungen

Umstellung auf neue Allianz Versicherungsbedingungen
Wir überarbeiten regelmäßig unsere Versicherungsbedingungen, um den Versicherungsschutz an neue Entwicklungen anzupassen.
Wir möchten, dass auch Sie die Möglichkeit haben, diese neuen Versicherungsbedingungen unkompliziert und ohne Unterbrechung des
Versicherungsschutzes zu erhalten. Wir können Ihnen deshalb die neuen Versicherungsbedingungen in einem vereinfachten Verfahren
anbieten.
Voraussetzungen für die vereinfachte Umstellung:
Die neuen Versicherungsbedingungen müssen in der Gesamtbetrachtung der Änderungen einen besseren Versicherungsschutz gewäh
ren als dies bisher der Fall war. Verschlechterungen müssen deshalb Verbesserungen in den Versicherungsbedingungen gegenüberste
hen, welche die Verschlechterungen mehr als ausgleichen.
Wesentliche Bestandteile des Versicherungsschutzes dürfen nicht entfallen oder erheblich verschlechtert werden. Zu den wesentlichen
Bestandteilen zählen insbesondere die versicherten Risiken, die wir Ihnen bei Vertragsschluss unter "Was ist versichert?" im Informati
onsblatt zu Versicherungsprodukten mitgeteilt haben.
Die neuen Versicherungsbedingungen dürfen erst ab dem Zeitpunkt gelten, zu dem der bisherige Vertrag durch Kündigung beendet wer
den könnte (Ziffer 8.3.3).
Ablauf der vereinfachten Umstellung:
Wir werden Ihnen die Umstellung auf die neuen Versicherungsbedingungen mindestens zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist
(Ziffer 8.3.3) anbieten. Dieses Angebot erhalten Sie in Textform (zum Beispiel Brief oder E-Mail). Mit unserem Angebot erhalten Sie die
neuen Versicherungsbedingungen, in denen wir die Unterschiede zu Ihren bisherigen Versicherungsbedingungen besonders kenntlich
machen werden.
Den neuen Versicherungsbedingungen können Sie in Textform innerhalb von zwei Monaten entweder zustimmen oder diese ablehnen.
Im Falle einer Ablehnung gelten Ihre bisherigen Versicherungsbedingungen weiter. Sie und wir haben aber das Recht, den Vertrag zum
Ablauf zu kündigen.
Wenn Sie Ihr Ablehnungsrecht nicht ausüben, gilt Ihre Zustimmung zur Umstellung als erteilt. Auf die Genehmigungswirkung wer
den wir Sie in unserem Angebot besonders hinweisen. Die Umstellung auf die neuen Versicherungsbedingungen erfolgt dann zum Be
ginn des nächsten Versicherungsjahres.
Hinweis:
Diese Ziffer 8.4 gilt nicht für eine Anpassung Ihres Beitrags. Eine Beitragsanpassung kann nur unter den Voraussetzungen von Ziffer 7
erfolgen.

8.5 Kündigung im Versicherungsfall

8.5.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt des Versicherungsfalls kann jede Vertragspartei das Versicherungsverhältnis kündigen.

8.5.2 Kündigungserklärung

Die Kündigung muss dem Vertragspartner bzw. der Vertragspartnerin spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die
Entschädigung zugehen.

Die Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail oder ein Brief die Textform, sofern der Absen
der bzw. die Absenderin daraus erkennbar ist.

8.5.3 Wirksamwerden der Kündigung

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung im Zweifel mit Zugang wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu einem
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. Wenn wir kündigen, wird unsere Kün
digung einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam.

8.6 An wen Sie Beschwerden richten können

Ihnen stehen die nachfolgend genannten Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung:

8.6.1 Beschwerde bei uns oder Ihrem Vermittler bzw. Ihrer Vermittlerin

Sollten Sie nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte gerne an uns. Weitere Informationen hierzu sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie
unter unter www.allianz.de/service/beschwerde/. Sie können Ihre Beschwerde auch an Ihren Versicherungsvermittler bzw. Ihre Versiche
rungsvermittlerin richten.

 Versicherungsbedingungen Privat-Haftpflichtversicherung Komfort Seite 20 von 32



8.6.2 Beschwerde beim Ombudsmann für Versicherungen

Sie haben auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen durchzuführen
(Anschrift: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de;
Website: www.versicherungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Das Verfahren
kann nur von Verbrauchern bzw. Verbraucherinnen durchgeführt werden. Der Beschwerdewert darf 100.000 Euro nicht übersteigen. Bei
Beschwerden über einen Versicherungsvermittler oder -berater bzw. eine Versicherungsvermittlerin oder -beraterin können Sie sich unab
hängig vom Beschwerdewert an den Ombudsmann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde und unterbreitet in geeig
neten Fällen einen Schlichtungsvorschlag. Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren Gunsten, sind wir an diese Entscheidung gebunden, so
fern der Beschwerdewert 10.000 Euro nicht überschreitet.

8.6.3 Beschwerde bei der Versicherungsaufsicht

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Website: www.bafin.de. Im Fall einer Beschwerde können Sie sich auch
an diese wenden.

8.6.4 Rechtsweg

Unabhängig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

8.7 Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

8.7.1 Deutsches Recht

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

8.7.2 Zuständiges Gericht

Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Ergänzend vereinbaren wir Folgendes:

• Wenn ein versichertes schädigendes Ereignis im Ausland eintritt und Sie bei Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent
haltsort oder Geschäftssitz in Deutschland hatten, gilt: Klagen können nur vor einem deutschen Gericht erhoben werden.

• Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, gilt:
Sowohl Sie als auch wir können Klage aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei dem Gericht
erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

8.8 Digitale Vertragskommunikation

Bei digitaler Vertragskommunikation, senden wir Ihnen alle Unterlagen zu Ihrer Versicherung per E-Mail zu, es sei denn das Gesetz sieht
ausdrücklich Versand per Post (Schriftform) vor. Sie haben immer das Recht, mit uns per E-Mail zu kommunizieren.

Zur Vertragskommunikation nutzen wir die bei Vertragsabschluss angegebene E-Mail-Adresse. Sollten wir nach Versendung einer E-Mail
an diese Adresse eine technische Rückmeldung erhalten, dass die E-Mail nicht zugestellt wurde, senden wir Ihnen die Unterlagen per Post
zu. Im Übrigen sind Sie selbst dafür verantwortlich, dass die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse aktuell ist und eingehende E-Mails ge
lesen werden.

Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse unverzüglich mit. Die Änderung können Sie auch einfach selbst unter
www.allianz.de/email-aendern vornehmen.

Sie können der digitalen Vertragskommunikation jederzeit widersprechen. Sie erhalten ab dann alle Unterlagen zur Ihrer Versicherung per
Post.

Wenn Sie unser Onlineportal Meine Allianz oder unser Programm "E-Mail statt Brief" nutzen, gelten auch die Nutzungsbedingungen für das
Onlineportal Meine Allianz.
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Zusatzbaustein Öltank-Haftpflichtschutz

Bitte beachten Sie:
Dieser Zusatzbaustein gilt nur, wenn Sie ihn mit uns ausdrücklich vereinbart haben. Ob Sie ihn abgeschlossen haben, können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen.

Dieser Zusatzbaustein ergänzt die Versicherungsbedingungen für Ihre Privat-Haftpflichtversicherung. Soweit nicht nachfolgend etwas an
deres bestimmt ist, gelten die Regelungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung.

Zusatzbaustein Öltank-Haftpflichtschutz
1 Wer ist versichert?

Versichert sind Sie als privater Inhaber bzw. private Inhaberin von im Inland gelegenen Öltanks.

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften (nachfolgend WEG) ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer:innen (nachfolgend Eigentü
mer:in) versichert.

Versichert sind auch Personen, die für Sie oder die WEG die Verwaltung oder Betreuung des Öltanks übernommen haben.

Beispiel: Hausmeister, Wohnungsverwalter, Insolvenzverwalter

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle, Dienstunfälle und Berufskrankhei
ten handelt.

Beispiel: Ihr Hausmeister ist unachtsam und rutscht auf Öl aus, welches aus Ihrem Öltank ausgelaufen ist.

Ist ein Angehöriger von Ihnen Miteigentümer bzw. Miteigentümerin des Öltanks, verzichten wir im Schadenfall auf einen Regress aufgrund
gesamtschuldnerischer Haftung.

Als Angehörige gelten Verwandte 1. und 2. Grades, Lebenspartner:innen, Schwiegereltern und -kinder und Pflegeeltern und -kinder.

2 Was ist versichert und was nicht?

2.1 Versichertes Risiko

Ihr Öltank-Haftpflichtschutz schützt Sie und die mitversicherten Personen als Inhaber:innen von im Inland gelegenen Öltanks.

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Haftpflicht als Inhaber:in
eines Öltanks

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Inhaber:in eines Öltanks.

Beispiel: Besitzerin oder Eigentümer

Haftpflicht als Wohnungsei
gentümergemeinschaft
(WEG)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der WEG aus dem gemeinschaftlichen Eigentum am Öl
tank.

Dazu gehören auch:

• Ansprüche eines einzelnen Eigentümers bzw. einer einzelnen Eigentümerin gegen die Verwal
tung oder die WEG

• gegenseitige Ansprüche von Eigentümer:innen bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der
WEG

Ausgeschlossen bleiben Schäden am:

• Gemeinschaftseigentum
• Sonder- oder Teileigentum

Dies gilt auch für sich daraus ergebende Vermögensschäden.
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2.2 Besondere Regelungen für einzelne Risiken als Inhaber:in eines Öltanks

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Schäden an Ihren unbewegli
chen Sachen

Wir erstatten Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen, die dadurch verursacht werden, dass Öl be
stimmungswidrig aus den versicherten Öltanks ausgetreten ist.

Wir ersetzen die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Scha
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Heizungsanlage (einschließlich der Öltanks) selbst und we
gen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ersatzbefüllung Wir ersetzen die im Versicherungsfall notwendigen Kosten einer Ersatzbefüllung für die Menge des
bestimmungswidrig ausgetretenen Öls. Ersatz erfolgt in gleicher Qualität und Güte.

Gewässerschäden nach dem
Umweltschadensgesetz
(USchadG)

Versichert sind öffentlich-rechtliche Ansprüche, die nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG)
gegen Sie gestellt werden, wegen:

• Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs
sers einschließlich des Grundwassers

In folgenden Fällen leisten wir nicht:

• Sie missachten bewusst dem Gewässerschutz dienende Gesetze, Verordnungen oder behördliche
Anordnungen.

• Die Schäden resultieren aus unvermeidbaren, notwendigen oder in Kauf genommenen Einwirkun
gen auf die Umwelt.

• Sie können den Schaden von einer anderen Versicherung (beispielsweise einer Gewässerscha
den-Haftpflichtversicherung) ersetzt verlangen.

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für folgende Risiken:

Bitte beachten Sie:
Reine Vermögensschäden sind nicht versichert.

2.3 Ausschlüsse und Einschränkungen unserer Leistungen

Neben den Ausschlüssen unter Ziffer 2.3 der Versicherungsbedingungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung besteht auch kein Versiche
rungsschutz für folgende Ansprüche:

Ausschluss Was ist das genau?

Gemeingefahren Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Gewässerveränderungen oder Schäden durch höhere Ge
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

Bestimmte Tätigkeiten Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse, die weder dem versicher
ten Risiko eigen noch ihm sonst zuzurechnen sind.

Vorsätzliche
Pflichtwidrigkeit

Ausgeschlossen sind Schäden durch das bewusste Abweichen von Gesetzen, Verordnungen oder
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen.

Dies gilt auch für die Gewässerveränderung oder den hierdurch drohenden Schaden.

 Versicherungsbedingungen Privat-Haftpflichtversicherung Komfort Seite 23 von 32



Zusatzbaustein Dienst-Haftpflichtschutz

Bitte beachten Sie:
Dieser Zusatzbaustein gilt nur, wenn Sie ihn mit uns ausdrücklich vereinbart haben. Ob Sie ihn abgeschlossen haben, können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen.

Dieser Zusatzbaustein ergänzt die Versicherungsbedingungen für Ihre Privat-Haftpflichtversicherung. Soweit nicht nachfolgend etwas an
deres bestimmt ist, gelten die Regelungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung.

Zusatzbaustein Dienst-Haftpflichtschutz
1 Wer ist versichert?

Versichert sind Sie und die nach Ziffer 1.2 der Versicherungsbedingungen für Ihre Privat-Haftpflichtversicherung Mitversicherten als Ange
hörige des deutschen öffentlichen Dienstes.

2 Was ist versichert und was nicht?

2.1 Versichertes Risiko

2.1.1 Leistungsumfang

Ihr Dienst-Haftpflichtschutz schützt Sie und die mitversicherten Personen als Angehörige des deutschen öffentlichen
Dienstes.

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen Ihre gesetzliche Haftpflicht aus einer dienstlichen beziehungsweise beruflichen
Tätigkeit als:

• Beamter bzw. Beamtin, Richter:in, Gerichtsvollzieher bzw. Gerichtsvollzieherin, Soldat:in
• Arbeitnehmer:in im öffentlichen Dienst
• Mandatsträger bzw. Mandatsträgerin im öffentlichen Bereich

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus folgenden beruflichen Risiken:

• als Arzt bzw. Ärztin oder Tierarzt bzw. Tierärztin
• als Leiter:in von Krankenhäusern oder Kliniken
• als Forscher:in, Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerin oder Gutachter:in auf dem Gebiet der Medizin, Pharmazie, Biologie, Gentechno

logie, Physik oder Chemie
• als Leiter:in von Instituten, Einrichtungen, Betrieben oder von Projekten auf dem Gebiet der Medizin, Pharmazie, Biologie, Gentechnolo

gie, Physik oder Chemie
• als Jäger bzw. Jägerin

2.1.2 Subsidiärer Versicherungsschutz

Dieser Versicherungsschutz besteht subsidiär. Wir leisten unter folgenden Voraussetzungen:

• Es besteht anderweitig zu Ihren Gunsten kein oder nicht ausreichend Versicherungsschutz.
Beispiel: Über Ihren Dienstherrn besteht eine Diensthaftpflichtversicherung.

• Es wirkt zu Ihren Gunsten kein Rückgriffs- bzw. Anspruchsverzicht oder keine Freistellungspflicht.
Beispiel: Der Dienstherr verzichtet auf sein Rückgriffsrecht, das ihm gemäß Artikel 34 Grundgesetz zusteht.

Bitte beachten Sie:
Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag können nur Sie geltend machen. Dies gilt auch, wenn ein Dritter die Beiträge für diese Ver
sicherung ganz oder anteilig bezahlt.

Beispiel: Ihr Arbeitgeber oder Dienstherr übernimmt die Prämienzahlung für diesen Versicherungsvertrag. Dennoch kann er keine An
sprüche aus diesem Vertrag geltend machen.

Durch das Bestehen dieser Versicherung erfolgt kein Verzicht - auch kein stillschweigender Verzicht - auf einen etwaigen zu Ihren Gunsten
bestehenden Freistellungs- oder Rückgriffsanspruch.

Für Versicherungsfälle, die zu diesem Vertrag gemeldet werden, erfolgt jedoch zu Ihren Gunsten eine Vorleistung im Rahmen der getroffe
nen Vereinbarungen.
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2.1.3 Besonderer Leistungsumfang für einzelne Risiken als Angehöriger des öffentlichen Dienstes

Nachfolgend finden Sie die besonderen Regelungen zu einzelnen Haftpflichtrisiken.

2.1.4 Abhandenkommen von Sachen

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Schlüsselverlust Sie verlieren einen fremden, dienstlichen oder beruflichen Schlüssel. Dieser hat sich rechtmäßig in
Ihrem Gewahrsam befunden. Dabei ist es unerheblich, ob Sie den Schlüssel im Dienst, Beruf oder
Privatbereich verloren haben.

Beispiel: Als Hausmeister einer Schule verlieren Sie die Schlüssel zum Schulgebäude.

Abhandenkommen von Sa
chen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht, wenn Sachen, auch staatliches (fiskalisches) Eigentum
abhandenkommen.

Beispiel: Als Polizist verlieren Sie den Verwarnungsblock.

2.1.5 Technische Tätigkeiten

Sie üben technische Tätigkeiten aus:

• an Kraft-, Luft-, Wasser- oder Schienenfahrzeugen
• im Zusammenhang mit Bahn-, Verkehrs- und Versorgungsbetrieben
• im Bau- oder Vermessungswesen, einschließlich Straßen-, Anlagen- und Wasserbau

Technische Tätigkeiten im Sinne dieser Bestimmungen sind:

• Planung und Konstruktion
• Herstellung und Fertigung
• Montage und Bauausführung
• Wartung und Pflege
• Prüfung, Inspektion, Inbetriebnahme, Begutachtung
• Leitung, Beaufsichtigung, Führung, Überwachung, Prüfung dieser Tätigkeiten oder Aufgaben

2.1.6 Abwässer, Schwammbildung und Senkungen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Sachschäden:

• durch Abwässer
• durch Schwammbildung
• durch Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teils eines solchen)
• durch Erdrutsch
• durch Erschütterungen infolge Rammarbeiten
• durch Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer
• aus Veränderung der Grundwasserverhältnisse

2.1.7 Wild- und Nutztiere

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Sachschäden:

• aus Flurschaden durch Weidevieh
• aus Wildschaden

2.1.8 Führen von Dienstfahrzeugen und Dienstfahrten

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht, wenn Sie dienstlich beziehungsweise beruflich ein Fahrzeug des Dienstherrn oder ein fremdes
Fahrzeug führen.

Dies gilt nicht:

• für Fahrzeuge, deren Halter:in oder Eigentümer:in Sie sind
• für Fahrzeuge, die Sie auch zu Privatfahrten nutzen oder die Sie statt eines eigenen Fahrzeugs gebrauchen.

In folgenden Fällen müssen Sie sich mit höchstens 5.000 Euro an dem Schadenfall beteiligen:

• Sie haben das Fahrzeug unberechtigt geführt.
• Sie haben nicht die behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis.
• Sie waren infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen.

Das Gleiche gilt, wenn Sie dies schuldhaft ermöglicht haben.
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2.1.9 Vermögensschäden

Mitversichert sind Vermögensschäden aus Schadenereignissen, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind.

Wir leisten nicht für Haftpflichtansprüche aufgrund von Vermögensschäden:

• durch wissentliche Pflichtverletzung
• aus kaufmännischer Kalkulations-, Spekulations- oder Organisationstätigkeit
• aus Banktätigkeiten gemäß § 1 Kreditwesengesetz (KWG)
• weil Versicherungsverträge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt oder fortgeführt wurden

2.1.10 Halten, Hüten und Führen von Tieren

Sie halten, hüten oder führen Tiere zu dienstlichen bzw. beruflichen Zwecken.

Sie sind auch dann versichert, wenn:

• Sie diese Tiere außerhalb der Dienst- beziehungsweise Berufstätigkeit betreuen
• Sie eigene private Tiere regelmäßig dienstlich oder beruflich verwenden

2.1.11 Verletzung von Vorschriften zum Datenschutz

Sie verletzen gesetzliche Vorschriften über personenbezogene Daten. Dies sind die EU-Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdaten
schutzgesetz oder entsprechende Ländergesetze.

2.1.12 Strahlen

Mitversichert sind Schäden aus dem

• Umgang mit Laseranlagen und Laserstrahlen
• deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen, Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern. Ausgenommen bleibt der deckungs

vorsorgefreie Umgang, der auf einer Befreiung von der Verpflichtung zur Deckungsvorsorge für Bund und Länder im Sinne des
§ 13 Abs. 4 des Atomgesetzes (AtG) beruht.

Ausgeschlossen bleiben:

• Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten
• Personenschäden, falls die Betroffenen aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass mit ihrem Einverständnis der Strahlung ausge

setzt waren.

2.1.13 Mietsachschäden

Versichert sind Schäden an gemieteten Gebäuden, Wohnungen und Räumen in Gebäuden, die Sie im Rahmen von Dienstreisen gemietet
haben.

2.1.14 Tätigkeits- und Bearbeitungsschäden

Mitversichert sind Schäden an fremden Sachen, die Sie während Ihrer beruflichen Tätigkeit nutzen. Voraussetzung ist:

• Sie sind an oder in der unmittelbaren Nähe dieser Sachen tätig.
• Sie haben diese Sache benutzt.

Mitversichert sind auch die sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

2.1.15 Gewässerveränderungen

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Gewässerveränderungen Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die durch die Veränderung der Wasserbe
schaffenheit auf physikalische, chemische oder biologische Weise entstehen. Dazu zählt auch das
Grundwasser.

Ausgeschlossen sind Schäden durch:

• elementare Naturkräfte, zum Beispiel nach einer Überflutung
• vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen oder be

hördlichen Anordnungen herbeigeführt wurden

Rettungskosten Mitversichert sind auch Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung einer drohenden Gewässer
veränderung (Rettungskosten). Dazu gehören auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zu
stands von Grundstücks- und Gebäudeteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.

Rettungskosten im Sinne des Vertrags entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungs
falls ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte.
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2.2 Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen

Neben den Ausschlüssen unter Ziffer 2.3 der Versicherungsbedingungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung besteht auch kein Versiche
rungsschutz für folgende Ansprüche:

Ausschluss Was ist das genau?

Elektronischer Datenaus
tausch

Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus:

• Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten
• Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten
• Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch
• Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen
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Zusatzbaustein Wohnungs-Haftpflichtschutz

Bitte beachten Sie:
Dieser Zusatzbaustein gilt nur, wenn Sie ihn mit uns ausdrücklich vereinbart haben. Ob Sie ihn abgeschlossen haben, können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen.

Dieser Zusatzbaustein ergänzt die Versicherungsbedingungen für Ihre Privat-Haftpflichtversicherung. Soweit nicht nachfolgend etwas an
deres bestimmt ist, gelten die Regelungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung.

Zusatzbaustein Wohnungs-Haftpflichtschutz
1 Wer ist versichert?

Versichert sind Sie als privater Vermieter bzw. als private Vermieterin von Wohnungen zu privaten Wohnzwecken. Mitversichert ist auch
das Überlassen der Wohnung.

Beispiel: Sie stellen Ihre Eigentumswohnung Ihrer Tochter als Studentenwohnung zur Verfügung.

1.1 Was ist versichert und was nicht?

1.2 Versichertes Risiko

Ihr Wohnungs-Haftpflichtschutz schützt Sie als Wohnungseigentümer:in.

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Haftpflicht als Eigentümer:in
einer vermieteten Wohnung

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus Ihrem Sondereigentum der im Versicherungsschein an
gegebenen Wohnung.

Ansprüche der Wohnungsei
gentümergemeinschaft
(WEG)

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für Ansprüche der WEG wegen Schäden am gemeinschaftli
chen Eigentum.

Wir verzichten in diesem Fall auf die Kürzung um Ihren Miteigentumsanteil.

1.3 Besondere Regelungen für einzelne Risiken der privaten Wohnungsvermietung

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht für folgende Risiken:

Versicherte Risiken Was ist das genau?

Schlüsselverlust im Rahmen
der Vermietung von Wohnun
gen

Versichert ist der Verlust fremder Schlüssel. Diese müssen sich rechtmäßig in Ihrem Gewahrsam be
funden haben. Gleiches gilt für Schlüssel, die sich im Gewahrsam von nutzungsberechtigten Perso
nen, zum Beispiel Mietern, befunden haben.

Beispiel: Ihr Mieter verliert den Haustürschlüssel. Die WEG lässt die Schließanlage erneuern und
stellt Ihnen die Kosten in Rechnung.

Wir zahlen die

• Kosten für eine notwendige Auswechslung oder Änderung von Schlössern und Schließanlagen
• Kosten für die Anfertigung von Ersatzschlüsseln
• Kosten für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel für ein Notschloss
• Kosten für einen notwendigen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel

chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde
• Folgeschäden durch die Entwendung, Beschädigung oder Vernichtung von Sachen infolge des

Schlüsselverlusts

Bei Wohnungseigentümer:innen werden auch die Kosten für die Auswechslung der im Gemein
schafts- und Sondereigentum stehenden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen ersetzt. Wir ver
zichten in diesem Fall auf die Kürzung um Ihren Miteigentumsanteil.

Nicht versichert ist der Verlust von Autoschlüsseln.

Bauherr:in Versichert sind Sie als Bauherr:in von Umbauarbeiten an den versicherten Wohnungen. Hierzu gehö
ren auch Erweiterungs-, An-, Zusatzbauten, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten einschließlich
der hierbei anfallenden Abbrucharbeiten.

Voraussetzung ist, dass die Nutzungsart der Wohnung nicht verändert wird. Nicht versichert ist der
Umbau einer Privatwohnung zu einer Gewerbeeinheit.
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1.4 Ausschlüsse und Einschränkungen unserer Leistungen

Neben den Ausschlüssen unter Ziffer 2.3 der Versicherungsbedingungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung besteht auch kein Versiche
rungsschutz für folgende Ansprüche:

Ausschluss Was ist das genau?

Fremde Risiken Ansprüche aus Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen, die weder dem versicherten Ri
siko eigen noch ihm sonst zuzurechnen sind

Grundwasser Ansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse

Tiere Ansprüche aus dem Halten und Hüten von Tieren
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Zusatzbaustein Geldbeutelschutz

Bitte beachten Sie:
Dieser Zusatzbaustein gilt nur, wenn Sie ihn mit uns ausdrücklich vereinbart haben. Ob Sie ihn abgeschlossen haben, können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen.

Dieser Zusatzbaustein ergänzt die Versicherungsbedingungen für Ihre Privat-Haftpflichtversicherung. Soweit nicht nachfolgend etwas an
deres bestimmt ist, gelten die Regelungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung.

Zusatzbaustein Geldbeutelschutz
1 Was ist versichert und was nicht?

Wir helfen Ihnen, wenn Ihre nachfolgend genannten gültigen Karten beziehungsweise Dokumente gestohlen werden oder abhandenkom
men. Bitte rufen Sie uns hierzu unter der Telefonnummer an, die in Ihrem Versicherungsschein steht. Dieser Service steht Ihnen an allen
Tagen des Jahres rund um die Uhr zur Verfügung. Wir setzen dabei einen qualifizierten Dienstleister ein.

Versichert sind Sie als Versicherungsnehmer:in und auch alle anderen Personen, die mit Ihnen im Haushalt wohnen.

1.1 Sperrung und Wiederbeschaffung von Karten beziehungsweise Dokumenten

Wir leisten im Einzelnen Folgendes:

Karten und Dokumente Was leisten wir genau?

Maestro-, Bank- und
Kreditkarten

Wir helfen, Maestrokarten (EC-Karten), Bank- und Kreditkarten sperren zu lassen, die in Deutschland
ausgegeben wurden.

Wir unterstützen, Ersatzkarten zu beantragen.

Wir übernehmen die Kosten für die Sperrung und den Ersatz bis zu maximal 150 Euro je Versiche
rungsfall. Diese Begrenzung gilt auch, wenn gleichzeitig mehrere Karten einer oder mehrerer versi
cherter Personen betroffen sind.

Wir ersetzen jedoch nicht die Schäden, wenn mit Ihren Karten missbräuchlich Zahlungen getätigt
werden oder Geld abgehoben wird.

Ausweisdokumente Wir helfen, in Deutschland ausgestellte Ausweisdokumente wiederzubeschaffen.

Beispiel: Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Krankenversicherungskarte

Hierzu nennen wir die zuständigen Behörden und beraten dazu, wie weiter vorzugehen ist. Bei Be
darf vermitteln wir Ihnen auch einen Dolmetscher bzw. eine Dolmetscherin. Die Kosten hierfür über
nehmen wir jedoch nicht.

Wir übernehmen die Kosten für die Wiederbeschaffung dieser Dokumente bis zu maximal 150 Euro
je Versicherungsfall. Diese Begrenzung gilt auch, wenn gleichzeitig mehrere Ausweisdokumente ei
ner oder mehrerer versicherter Personen betroffen sind.

SIM-Karten Wir helfen, SIM-Karten für elektronische Geräte sperren zu lassen. Die SIM-Karten müssen in
Deutschland ausgegeben worden sein.

Beispiel: SIM-Karten für Smartphones, Tablets, Smartwatches

Wir übernehmen die Kosten für die Sperrung und den Ersatz der SIM-Karte. Wenn Mobilfunkkosten
angefallen sind, weil die SIM-Karte bis zur Sperrung missbräuchlich verwendet wurde, ersetzen wir
diese.

Beispiel: Telefongebühren, Gebühren für die Datenübertragung

Unsere Entschädigung ist begrenzt auf maximal 150 Euro je Versicherungsfall. Diese Begrenzung
gilt auch, wenn gleichzeitig mehrere SIM-Karten einer oder mehrerer versicherter Personen betrof
fen sind.

1.2 Notfallbargeld

Sind Maestro-, Bank- oder Kreditkarten gestohlen worden oder abhandengekommen und Sie benötigen dringend Bargeld? Wir nehmen mit
Ihrer Bank Kontakt auf, um die Liquidität wiederherzustellen. Ist dies nicht möglich, leihen wir Ihnen als unserem Versicherungsnehmer
bzw. unserer Versicherungsnehmerin Notfallbargeld bis zu maximal 1.500 Euro je Versicherungsfall. Sie müssen uns den Leihbetrag inner
halb eines Monats ab unserer Auszahlung zurückzahlen.
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2 Welche besonderen Obliegenheiten (Pflichten) habe ich?

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls müssen Sie folgende Dinge beachten:

• Informieren Sie uns unverzüglich über den Versicherungsfall.
• Erteilen Sie uns jederzeit Auskunft und reichen Sie die angeforderten Belege ein.
• Wenn Ihnen Ausweisdokumente abhandengekommen sind, zeigen Sie dies unverzüglich bei der Polizei an. Für Karten gilt das nur, wenn

diese gestohlen wurden.

Verletzen Sie eine der genannten Obliegenheiten, gilt unter den Voraussetzungen nach Ziffer 5.3 Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung Fol
gendes: Wir sind berechtigt zu kündigen. Außerdem können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein.
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Zusatzbaustein Sofortschutz

Bitte beachten Sie:
Dieser Zusatzbaustein gilt nur, wenn Sie ihn mit uns ausdrücklich vereinbart haben. Ob Sie ihn abgeschlossen haben, können Sie Ihrem
Versicherungsschein entnehmen.

Dieser Zusatzbaustein ergänzt die Versicherungsbedingungen für Ihre Privat-Haftpflichtversicherung. Soweit nicht nachfolgend etwas an
deres bestimmt ist, gelten die Regelungen Ihrer Privat-Haftpflichtversicherung.

Zusatzbaustein Sofortschutz
1 Was ist der Sofortschutz?

Der bei uns abgeschlossene Versicherungsvertrag besteht bis zum Ablauf des bei Ihrem Vorversicherer bestehenden Vertrags als kosten
lose Differenzdeckung.

Wenn Leistungen in Ihrem Vorvertrag nicht enthalten sind, aber in dem mit uns geschlossenem Vertrag, gilt:
Wir leisten die Differenz zwischen der Leistung des Vorversicherers und unseren besseren Leistungen. Diese Leistungen erbringen wir bis
zum Ablauf des Vorvertrags, maximal 18 Monate, danach tritt der volle Versicherungsschutz aus dem mit uns abgeschlossenen Vertrag in
Kraft. Das genaue Ablaufdatum steht in Ihrem Versicherungsschein.

Sollte Ihr Vorvertrag vorzeitig enden, müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. Dann tritt der volle Versicherungsschutz im Rahmen die
ses Vertrags vorzeitig in Kraft.

2 Wann leistet der Sofortschutz?

Sie erhalten Leistungen aus dem Sofortschutz, wenn Sie aus der Deckung des Vorvertrags keine oder nur eine begrenzte Leistung bean
spruchen können. Wenn wir mit Ihnen in unserem Vertrag eine Wartezeit vereinbart haben, gilt diese auch für den Sofortschutz.

Teilen Sie uns mit, wenn Ihr Vorversicherer einen Schaden ablehnt oder nur teilweise bezahlt. Bitte reichen Sie uns das Ablehnungsschrei
ben und die Unterlagen zum Umfang Ihres vorherigen Versicherungsschutzes als Nachweis ein.

Verweigert Ihr Vorversicherer die Leistung, weil Sie den Beitrag nicht bezahlt haben, haben Sie diesbezüglich keine Ansprüche aus dem
Sofortschutz.
Die Differenzdeckung umfasst auch keine Leistungen, auf die Sie gegenüber dem Vorversicherer einseitig oder im Rahmen eines Ver
gleichs verzichtet haben.

3 Wie berechnen wir die Entschädigung?

Im Schadenfall erstatten wir maximal die vereinbarte Höchstentschädigung. Es gelten die mit uns vertraglich vereinbarten Entschädigungs
grenzen und Selbstbeteiligungen.

4 Welche Obliegenheiten - Pflichten - habe ich?

Die vereinbarten Obliegenheiten gemäß den zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen gelten auch für den Sofortschutz.
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Beratungsprotokoll zum Antrag vom 09.07.2025 für
Detlef Kratz, Am Eichenquast 44, 12353 Berlin
 

Ihr Antrag auf Privat-Haftpflichtversicherung

Wir haben Sie am 16.06.2025 wunschgemäß über die Absicherung Ihres Haftungsrisikos im privaten Bereich aus den
Gefahren des täglichen Lebens beraten. Nicht Gegenstand der Beratung waren die gesondert zu versichernden Haft-
pflichtrisiken eines Berufes/Gewerbes, Jägers, Hunde- bzw. Pferdehalters, Besitzer eines Kraftfahrzeuges, Motor- oder
Segelbootes, unbebauten Grundstücks, einer Wohnungs-Eigentümergemeinschaft (WEG), Besitzer eines vermieteten
Hauses.

Das Verkaufsgespräch wurde von dem oder der unten genannten Berater:in mit Ihnen am 08.07.2025 um 09:22 Uhr
geführt. Dabei haben Sie uns mitgeteilt, dass Sie den Antrag auf Abschluss der Versicherung telefonisch stellen möch-
ten.

Wir haben Sie umfassend über das Produkt Privat-Haftpflichtversicherung informiert und auf Basis Ihrer individuellen
Wünsche und Bedürfnisse beraten. Wir haben mit Ihnen alle Inhalte des vorstehenden Antrags besprochen und erör-
tert. Insbesondere waren die nachstehenden Punkte Gegenstand des Beratungsgesprächs.

Wir haben Sie umfassend über den Leistungsumfang der folgenden Produktlinien der Privat-Haftpflichtversicherung in-
formiert und sind alle wichtigen Leistungen und Ausschlüsse im Einzelnen mit Ihnen durchgegangen.
- Privat-Haftpflichtversicherung Basis 10/2019
- Privat-Haftpflichtversicherung Smart 10/2019
- Privat-Haftpflichtversicherung Komfort 10/2019
- Privat-Haftpflichtversicherung Premium 10/2019

Dabei haben wir Sie insbesondere auch auf die Versicherungssummen, Höchstentschädigungen und Selbstbeteiligun-
gen aufmerksam gemacht, die im vorstehenden Antrag zusammengefasst sind.

Auf Basis der vorstehenden Beratungsinhalte und Ihrer persönlichen Wünsche und Bedürfnisse haben Sie sich für fol-
genden Deckungsumfang entschieden:
Privat-Haftpflichtversicherung Komfort 10/2019
Versicherter Personenkreis: Single

Weitere Leistungsinhalte zu der von Ihnen beantragten Privat-Haftpflichtversicherung können Sie dem Versicherungs-
schein und den Versicherungsbedingungen entnehmen.

Folgende Ergänzungen zum Versicherungsschutz haben Sie nicht ausgewählt:

• Öltank-Haftpflichtschutz

• Dienst-Haftpflichtschutz

• Wohnungs-Haftpflichtschutz

Die besprochene und vereinbarte Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. Ihr Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr (Ver-
längerungsjahr), wenn Sie oder wir den Vertrag nicht kündigen. Der Vertrag enthält außerdem eine Regelung/Klausel
zur Umstellung auf aktuelle Allianz Versicherungsbedingungen. Falls Sie die Umstellung nicht wünschen, können Sie
diese jeweils ablehnen.

Sie haben sich für keine zusätzliche Selbstbeteiligung entschieden.

Bewahren Sie dieses Dokument bitte zusammen mit Ihren anderen Versicherungsunterlagen auf.

Unsere Beratung ersetzt keine evtl. erforderliche Rechts- oder Steuerberatung. Sie umfasst auch nicht die Prüfung Ih-
rer Vermögensverhältnisse oder Ihrer bestehenden Versicherungsverträge, soweit diese nicht von Ihrem Allianz Fach-
mann oder Ihrer Allianz Fachfrau betreut werden. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die Angaben in diesem Dokument so-
wie im Antrag vollständig und richtig sind, und unterrichten Sie uns andernfalls.

Uwe Müller

Antragsnummer: 978982522431697196
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Beratungsprotokoll zum Antrag vom 09.07.2025 für
Detlef Kratz, Am Eichenquast 44, 12353 Berlin
 

Ihr Antrag auf Hausratversicherung für Am Eichenquast 44, 12353 Berlin

Wir haben Sie am 16.06.2025 wunschgemäß über eine Hausratversicherung beraten.

Das Verkaufsgespräch wurde von dem oder der unten genannten Berater:in mit Ihnen am 08.07.2025 um 09:22 Uhr
geführt. Dabei haben Sie uns mitgeteilt, dass Sie den Antrag auf Abschluss der Versicherung telefonisch stellen möch-
ten.

Wir haben Sie umfassend über das Produkt Hausratversicherung informiert und auf Basis Ihrer individuellen Wünsche
und Bedürfnisse beraten. Wir haben mit Ihnen alle Inhalte des vorstehenden Antrags besprochen und erörtert. Insbe-
sondere waren die nachstehenden Punkte Gegenstand des Beratungsgesprächs.

Sie wünschen Versicherungsschutz für Ihren Hausrat.

Wir haben Sie umfassend über den Leistungsumfang der folgenden Produktlinien der Hausratversicherung informiert
und sind alle wichtigen Leistungen und Ausschlüsse im Einzelnen mit Ihnen durchgegangen.
- Hausratversicherung Basis 10/2019
- Hausratversicherung Smart 10/2019
- Hausratversicherung Komfort 10/2019
- Hausratversicherung Premium 04/2020

Dabei haben wir Sie insbesondere auch auf die Versicherungssummen, Höchstentschädigungen und Selbstbeteiligun-
gen aufmerksam gemacht, die im vorstehenden Antrag zusammengefasst sind.

Auf Basis der vorstehenden Beratungsinhalte und Ihrer persönlichen Wünsche und Bedürfnisse haben Sie sich für fol-
genden Deckungsumfang entschieden:
Hausratversicherung Komfort 10/2019
Versicherter Personenkreis: Single
Versicherungssumme: 20.800 EUR
Auf die Anrechnung einer Unterversicherung im Schadenfall wird verzichtet.

Folgende Ergänzungen zum Versicherungsschutz haben Sie ausgewählt oder sind inkludiert:

• Glasschutz Hausrat

• Notfallservice Zuhause

Weitere Leistungsinhalte zu der von Ihnen beantragten Hausratversicherung können Sie dem Versicherungsschein und
den Versicherungsbedingungen entnehmen.

Mit dem beantragten Produkt sind insbesondere folgende Gefahren und Leistungen nicht mitversichert:

• Allgefahrendeckung

Folgende Ergänzungen zum Versicherungsschutz haben Sie nicht ausgewählt:

• Extremwetterschutz

• Fahrradschutz

• Glasschutz Gebäude

Entgegen der Beratung haben Sie sich gegen den Baustein Extremwetterschutz entschieden. Sie sind
damit nicht gegen Extremwetter-Ereignisse wie z. B. Starkregen geschützt.
Der Abschluss des Bausteins Extremwetterschutz wird vom Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) und von Verbraucherschützern ausdrücklich empfohlen.
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Die besprochene und vereinbarte Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. Ihr Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr (Ver-
längerungsjahr), wenn Sie oder wir den Vertrag nicht kündigen. Der Vertrag enthält außerdem eine Regelung/Klausel
zur Umstellung auf aktuelle Allianz Versicherungsbedingungen. Falls Sie die Umstellung nicht wünschen, können Sie
diese jeweils ablehnen.

Sie haben sich für keine zusätzliche Selbstbeteiligung entschieden.

Bewahren Sie dieses Dokument bitte zusammen mit Ihren anderen Versicherungsunterlagen auf.

Unsere Beratung ersetzt keine evtl. erforderliche Rechts- oder Steuerberatung. Sie umfasst auch nicht die Prüfung Ih-
rer Vermögensverhältnisse oder Ihrer bestehenden Versicherungsverträge, soweit diese nicht von Ihrem Allianz Fach-
mann oder Ihrer Allianz Fachfrau betreut werden. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die Angaben in diesem Dokument so-
wie im Antrag vollständig und richtig sind, und unterrichten Sie uns andernfalls.

Uwe Müller
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